
A U S  D E R  P R A X I S  F Ü R  D I E  P R A X I S  

Liebe Leserin, lieber Leser,

in allen Institutionen ist gute 

Führung wichtig, an Leitun-

gen von Justizvollzugsanstal-

ten werden jedoch aufgrund 

verschiedener Besonderhei-

ten und hoher Komplexität 

besondere Herausforderun-

gen gestellt. Allerdings gibt 

es nur wenig Forschungen 

zu den Personen, die Ge-

fängnisse führen. Dr. Anna 

Isenhardt vom Bildungsinsti-

tut  des niedersächsischen 

Justizvollzuges - Kriminologi-

scher Dienst sowie Professor 

Dr. Ueli Hostettler und Conor 

P. Mangold von der Universi-

tät Bern haben in der 

Schweiz 2017 und 2021 On-

line-Befragungen durchge-

führt, aus denen sie in unse-

rem 36. Justiz-Newsletter 

berichten.

Unser Vollzugsrecht-Experte 

Michael Schäfersküpper von 

der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen befasst sich in 

dieser Ausgabe mit der Ver-

legung von Gefangenen und 

stellt fest, dass durch die 

eventuell unterschiedliche 

Auffassung mehrerer invol-

vierter Behörden ein 

„Behördenballett“ entstehen 

kann.

Dass die Architektur zur psy-

chischen Gesundheit der 

Bediensteten und Gefange-

nen beiträgt, ist bekannt. Die 

Architektin Dr. Andrea See-

lich zeigt die Wechselwir-

kung zwischen Mensch und 

Architektur anhand von Bei-

spielen auf und erklärt, wa-

rum durch eine „gesunde“ 

Umgebung keine zusätzli-

chen Kosten entstehen. 

Obwohl einige europäische 

Länder bereits restaurative 

Prozesse nach sexueller 

Gewalt anbieten, wird weiter-

hin über die Angemessen-

heit, die Sicherheit und den 

Nutzen dieser Justizphiloso-

phie debattiert. Die Präsiden-

tin des Swiss RJ Forum 

Claudia Christen-Schneider 

berichtet über die Chancen 

und Erfahrungen der restau-

rativen Justiz nach sexuali-

sierter Gewalt.

Wir wünschen Ihnen viel 

Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße aus Celle 

sendet Ihnen

   Michael Franke
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eigenen Rolle den An-

staltsalltag prägen 

(Liebling, assisted by 

Arnold, 2004, S. 377)2. 

Die Anstaltsleitenden 

sind jedoch nicht völlig 

frei in ihren Entschei-

dungen, sondern stets 

beeinflusst von ver-

schiedenen äußeren 

Umständen. So wird 

bspw. der Handlungs-

spielraum der Leitenden 

auch davon beeinflusst, 

Zufriedenheit und Arbeitsalltag von Anstaltsleitungen: 

Ergebnisse aus Befragungen aus der Schweiz
von Anna Isenhardt, Conor P. Mangold und Ueli Hostettler

ZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSALLTAG VON ANSTALTSLEITUNGEN 

Den Anstaltsleitenden 

kommt eine hohe Be-

deutung im Gesamtgefü-

ge der Institution Ge-

fängnis zu. So schreiben 

z.B. Jacobs und Olitsky 

(2004)1, zwei amerikani-

sche Autoren, dass eine 

professionelle Führung 

der Schlüssel zur Schaf-

fung humaner Gefäng-

nisse ist. Eine gute Phi-

losophie, Gesetze und 

Gerichtsurteile seien 

ebenfalls wichtig, aber 

zentral sei insbesondere 

eine intelligente, kompe-

tente und inspirierende 

Führung, auch, um diese 

anderen Aspekte adäquat 

umsetzen zu können. 

Dabei seien Anstaltslei-

tende oftmals Mana-

ger*innen und Führende 

zugleich, die mit ihren 

Fähigkeiten, ihren Werten 

und der Interpretation der 

sich Forschungsergeb-

nisse aus anderen Kon-

texten nicht eins zu eins 

auf den Justizvollzug 

übertragen. Dessen un-

geachtet gibt es in der 

Schweiz wie andernorts 

bislang nur wenig For-

schungen zu denjenigen 

Personen, die Anstalten 

und Gefängnisse führen. 

Dies zu ändern war der 

Anlass zweier Online-

sen werden aufgrund 

verschiedener Beson-

derheiten (z.B. Disparität 

von Macht zwischen Be-

diensteten und Gefange-

nen, hohes Maß an 

Überwachung, Span-

nungsverhältnis zwi-

schen Ordnung/ Sicher-

heit und Resozialisie-

rung; siehe z.B. Bryans, 

2012)3 und der hohen 

Komplexität der Instituti-

onen jedoch besondere 

Herausforderungen ge-

stellt. Dadurch lassen 

wie viel Geld ein Land 

oder Kanton bzw. Bun-

desland für den Strafvoll-

zug ausgibt, welche Res-

sourcen zur Verfügung 

stehen, wie die baulichen 

Gegebenheiten innerhalb 

einer Anstalt beschaffen 

sind oder ob adäquates 

Personal gefunden wer-

den kann. Ebenso gibt es 

Einflüsse des breiteren 

sozialen Kontexts, bspw. 

durch Aspekte wie die 

Sozial- oder Kriminalpoli-

tik oder allgemeine ge-

sellschaftliche Entwick-

lungen. Werden z.B. in 

einem Land bzw. in einer 

Gesellschaft auch bei 

leichteren Delikten Ge-

fängnisstrafen ausge-

sprochen, hat dies einen 

Effekt auf die Anstalten. 

Ebenso, wenn die Mit-

glieder einer Gesellschaft 

immer älter werden und 

gleichzeitig bis ins hohe 

Alter aktiv bleiben. 

In allen Institutionen ist 

gute Führung wichtig, an 

Führende in Gefängnis-

Dr. Anna Isenhardt (links), 

Dipl.Soz.-Arb./Kriminologin, M.A., 

Bildungsinstitut des niedersächsi-

schen Justizvollzuges - Kriminolo-

gischer Dienst 

Prof. Dr. Ueli Hostettler (rechts) 

und Conor P. Mangold (unten)

Institut für Strafrecht und Krimino-

logie der Universität Bern 

(Schweiz) 

Der Kriminologische Dienst befindet sich in der Fuhsestraße 30 in Celle

Befragungen, die im Jahr 

2017 und 2021 von der 

Prison Research Group4

der Universität Bern im 

Schweizer Justizvollzug 

durchgeführt wurden und 

aus denen im Folgenden 

Ergebnisse vorgestellt 

werden5. Diese Befra-

gungen waren jeweils 

Teil größerer For-

schungsprojekte, bei de-

nen im Jahr 2021 parallel 
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friedenheit einordnen 

sollten. Auf dieser Skala 

wurde im Durchschnitt 

der Wert acht gewählt, 

um die eigene Zufrie-

denheit zu bewerten. 

Dabei gaben die Befrag-

ten vorwiegend positive 

Einschätzungen ab. Die 

Werte eins und zwei 

wurden von keiner der 

befragten Personen 

ausgewählt. Sehr unzu-

frieden war also nie-

mand. 2,4% wählten die 

drei als Wert, um ihre 

lungsspielraum

Die eigene Arbeitszufrie-

denheit wurde nur im 

Jahr 2021 erfasst. Insge-

samt äußerten die Be-

fragten eine hohe Zufrie-

denheit mit der eigenen 

Arbeit bzw. mit der eige-

nen Stelle. Zur Bewer-

tung der Arbeitszufrie-

denheit stand eine Skala 

zur Verfügung, die von 

eins bis zehn reichte und 

auf der sich die Befragten 

entsprechend ihrer Zu-

teil. Eine teilnehmende 

Person kommt aus einer 

Institution mit einer Ko-

Leitung, zwei Befragte 

sind für mehr als eine 

Institution verantwort-

lich. Die von den Be-

fragten geleiteten Ein-

richtungen sind unter-

schiedlich, einige Be-

fragte leiten eher große 

Anstalten, andere eher 

kleine (2021 leiteten 

z.B. 40,9% der Befrag-

ten eine Einrichtung mit 

bis zu 50 Plätzen, 

25,0% der Befragten 

eine Institution mit 51 bis 

100 Plätzen und 34,1% 

eine Anstalt mit mehr als 

100 Plätzen). Auch be-

züglich der in den An-

stalten angebotenen 

Vollzugsformen (z.B. 

offener oder geschlosse-

ner Strafvollzug, Maß-

nahmenvollzug, Untersu-

chungshaft, Ausschaf-

fungshaft oder eine Mi-

schung aus verschiede-

nen Vollzugsformen) gibt 

es eine gewisse Varianz.

auch Angestellte und im 

Jahr 2017 auch Ange-

stellte und Gefangene 

befragt wurden6.

Hintergrund der Befrag-

ten

Im Jahr 2017 haben ins-

gesamt 45 von 83 ange-

fragten Anstaltsleitenden 

an der Befragung teilge-

nommen, wobei zwei von 

diesen Ko-Leitende wa-

ren. Im Jahr 2021 nah-

men 44 von 82 ange-

schriebenen Personen 

befragte Person im Jahr 

2017 und jede dritte im 

Jahr 2021 gab an, eine 

höhere Berufsbildung 

oder eine Fachschule 

bzw. höhere Fachschule 

abgeschlossen zu ha-

ben. Die übrigen Befrag-

ten gaben jeweils eine 

Berufsausbildung oder 

eine andere Ausbildung 

als höchsten Abschluss 

an. Ebenfalls etwas 

mehr als die Hälfte 

(jeweils 55%) gaben 

zudem an, dass sie vor 

Zu beiden Befragungs-

zeitpunkten waren mehr 

als drei Viertel der Be-

fragten männlich und die 

weit überwiegende Mehr-

heit beantwortete den 

Fragebogen auf 

Deutsch7. Als höchsten 

Bildungsabschluss gaben 

im Jahr 2017 etwas mehr 

als fünfzig Prozent einen 

Fachhochschul- oder 

Hochschulabschluss an. 

Im Jahr 2021 waren es 

etwas mehr als vierzig 

Prozent. Etwa jede fünfte 

ZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSALLTAG VON ANSTALTSLEITUNGEN 

Arbeitszufriedenheit ein-

zuordnen. Die Werte 

vier und fünf wurden 

wiederum nicht gewählt. 

Die Zufriedenheit mit 

dem eigenen Hand-

lungsspielraum wurde 

sowohl im Jahr 2017 als 

auch im Jahr 2021 er-

fragt. Dabei wurde un-

terschieden zwischen 

einer eher globalen, all-

gemeinen Zufriedenheit 

und der Zufriedenheit 

mit dem eigenen Hand-

ihrer Tätigkeit als Lei-

tung einer Anstalt bzw. 

eines Gefängnisses be-

reits in einer anderen 

Funktion im Justizvollzug 

tätig waren. Auf die übri-

gen Befragten trifft dies 

nicht zu. Sie waren zu-

vor außerhalb des Jus-

tizvollzuges tätig, oft in 

einer Leitungsfunktion in 

einem anderen Bereich.

Arbeitszufriedenheit 

und Zufriedenheit mit 

dem eigenen Hand-

„Insgesamt äußerten die 

Befragten eine hohe 

Zufriedenheit mit der eigenen 

Arbeit bzw. mit der eigenen 

Stelle.“



Newsletter Nr. 36                                                                                                           Seite 4

von persönlichen Kon-

takten sowie von der 

Vollzugsform ab. Zudem 

gebe es große Unter-

schiede zwischen den 

Kantonen bzw. zwi-

schen verschiedenen 

einweisenden Behör-

den. Schwierigkeiten in 

der Zusammenarbeit 

entstehen z.B., wenn 

diese als zu starr und 

bürokratisch erlebt wird, 

die Kommunikation nicht 

gut läuft, es an ausrei-

chender Fachkenntnis 

in mittlerem Maße oder 

eher zufrieden. Insbeson-

dere in Bezug auf die 

Verlegung von Gefange-

nen und Vollzugslocke-

rungen liegt zudem die 

Entscheidungsgewalt bei 

den einweisenden Behör-

den, die Anstalten und 

Gefängnisse geben meist 

lediglich Einschätzungen 

ab. Wie gut mit diesen 

Behörden zusammenge-

arbeitet wird, hängt nach 

Aussage der Befragten 

auch in starkem Maße 

„Die größte durchschnittliche 

Zufriedenheit besteht in 

Bezug auf das Treffen von 

Disziplinarentscheiden, der 

Gestaltung des 

Anstaltsalltags sowie der 

Rekrutierung von Personal.“

ten wurden wie bei der 

Arbeitszufriedenheit ge-

beten, ihre Zufriedenheit 

auf einer Skala von eins 

bis zehn zu bewerten. 

Auch hier lag der durch-

schnittliche Wert bei 

acht. Im Jahr 2017 wur-

den die Werte eins und 

zwei von niemandem 

gewählt, im Jahr 2021 

lag das Minimum bei 

zwei. Die eins wurde 

also auch 2021 wiede-

rum von niemanden 

ausgewählt, um die ei-

gene Zufriedenheit zu 

beschreiben, die zwei 

hingegen schon. Es gab 

im Erhebungsjahr 2021 

also mindestens eine 

Person, die eine eher 

große Unzufriedenheit 

äußerte. Berücksichtigt 

man auch die Nachkom-

mastellen, so war die 

durchschnittliche Bewer-

tung des globalen Hand-

lungsspielraums im Jahr 

2017 etwas negativer als 

im Jahr 2021. Bezüglich 

der Zufriedenheit mit den 

lungsspielraum in Bezug 

auf verschiedene Aspek-

te, namentlich Personal-

rekrutierung, Personal-

entscheide, Gestaltung 

des Anstaltsalltags, Voll-

zugslockerungen, Verle-

gung von Gefangenen in 

andere Institutionen, Dis-

ziplinarentscheide, Bud-

getentscheidungen sowie 

Kommunikation gegen 

außen. Die durchschnittli-

che Bewertung des glo-

balen Handlungsspiel-

raums ist gut. Die Befrag-

denheit besteht in Be-

zug auf das Treffen von 

Disziplinarentscheiden, 

der Gestaltung des An-

staltsalltags sowie der 

Rekrutierung von Perso-

nal. Dies zeigte sich bei 

beiden Erhebungen. Im 

Vergleich weniger posi-

tiv bewertet werden z. 

B. der Handlungsspiel-

raum bei der Verlegung 

von Gefangenen in an-

dere Institutionen, Bud-

getentscheidungen so-

wie Vollzugslockerun-

eigenen Möglichkeiten, 

Entscheidungen ohne 

Rücksprachen mit über-

geordneten Stellen in 

Bezug auf die zuvor er-

wähnten einzelnen As-

pekte treffen zu können, 

zeigte sich sowohl bei 

der Befragung im Jahr 

2017 als auch im Jahr 

2021, dass diese im 

Durchschnitt als in mittle-

rem Maße oder eher als 

zufrieden stellend bewer-

tet wurden. Die größte 

durchschnittliche Zufrie-

ZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSALLTAG VON ANSTALTSLEITUNGEN 

auf Seiten der Mitarbei-

tenden in den einwei-

senden Behörden man-

gelt und ausreichendes 

Wissen über die Rah-

menbedingungen und 

Abläufe im Vollzug fehlt.

Zufriedenheit mit den 

zur Verfügung stehen-

den Ressourcen

Für verschiedene Res-

sourcen (Budget, bauli-

che Gegebenheiten, 

personelle Ressourcen, 

gesetzliche Rahmenbe-

gen. Bei diesen Aspek-

ten zeigt sich auch die 

vergleichsweise größte 

Varianz zwischen den 

Befragten, wobei diese 

2017 im Vergleich grö-

ßer war als im Jahr 

2021. Es gab also mehr 

Unterschiede in den Ant-

worten und sowohl ziem-

lich unzufriedene als 

auch ziemlich zufriedene 

Befragte. Jedoch sind 

auch in diesen Berei-

chen die Befragten im 

Durchschnitt mindestens 

„Wie gut mit diesen Behörden 

zusammengearbeitet wird, 

hängt nach Aussage der 

Befragten auch in starkem 

Maße von persönlichen 

Kontakten sowie von der 

Vollzugsform ab.“
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te etwas positiver be-

wertet. 

Etwas besser einge-

schätzt wurden im Ver-

gleich die zur Verfügung 

stehenden Ressourcen 

für die Gewährleistung 

von Außenkontakten. 

Hier lagen die Werte im 

Jahr 2017 überwiegend 

knapp über dem Mittel-

punkt der Antwortskala, 

d.h., die baulichen Ge-

gebenheiten und perso-

nellen Ressourcen wur-

die Bereitstellung von 

Freizeitangeboten, The-

rapieangeboten bzw. 

Trainingsmöglichkeiten, 

Arbeitsmöglichkeiten so-

wie Aus- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für 

Gefangene bewertet. Im 

Vergleich zu den Anga-

ben der Befragten aus 

dem Jahr 2017 wurden 

jedoch von den Befragten 

im Jahr 2021 im Durch-

schnitt die Verfügbarkeit 

der verschiedenen Res-

sourcen für diese Aspek-

„Im Vergleich am 

schlechtesten eingeschätzt 

werden alle abgefragten 

Ressourcen hinsichtlich der 

Bereitstellung von 

Freizeitangeboten, 

Therapieangeboten bzw. 

Trainingsmöglichkeiten, 

Arbeitsmöglichkeiten sowie 

Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten 

für Gefangene.“

bzw. am häufigsten als 

ausreichend bewertet 

wurden die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, 

dies gilt für die Befra-

gung im Jahr 2017 und 

im Jahr 2021. Hier lie-

gen die Werte für alle 

Aspekte des Anstaltsall-

tags deutlich über dem 

Mittelpunkt der fünftstu-

figen Antwortskala und 

die gesetzlichen Rah-

menbedingungen wur-

den im Durchschnitt als 

eher ausreichend bis 

völlig ausreichend be-

wertet. Im Vergleich am 

schlechtesten einge-

schätzt werden alle ab-

gefragten Ressourcen 

hinsichtlich der Bereit-

stellung von Freizeitan-

geboten, Therapieange-

boten bzw. Trainings-

möglichkeiten, Arbeits-

möglichkeiten sowie 

Aus- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten für 

Gefangene. Hier lagen 

die Mittelwerte im Jahr 

2017 etwas unterhalb 

dingungen) wurde für 

unterschiedliche Aspekte 

des Anstaltsalltags 

(Gewährleistung der Si-

cherheit, Freizeitangebo-

te, Behandlungsmöglich-

keiten, Arbeitsmöglichkei-

ten sowie Aus- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten 

für Gefangene, Ermögli-

chung von Außenkontak-

ten für Gefangene) abge-

fragt, inwieweit die Be-

fragten mit der Ausstat-

tung durch diese zufrie-

den sind. Am positivsten 

kleineren Anstalten im 

Vergleich zu größeren 

begrenzter seien. Au-

ßerdem sind auch Be-

fragte Teil der Stichpro-

be, die Institutionen lei-

ten, in denen überwie-

gend Untersuchungshaft 

angeboten wird und in 

dem ein solches Ange-

des Mittelpunkts der Ant-

wortskala, die Verfügbar-

keit wird jedoch im 

Durchschnitt immer noch 

als in mittlerem Maße 

ausreichend bewertet. 

Aus den Kommentaren 

der Befragten zu diesen 

Einschätzungen geht 

hervor, dass es insbe-

sondere in kleineren In-

stitutionen schwierig ist, 

entsprechende Angebote 

für Gefangene zu schaf-

fen, auch aufgrund der 

Räumlichkeiten, die in 

ZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSALLTAG VON ANSTALTSLEITUNGEN 

den in mittlerem Maße 

als ausreichend erlebt, 

aber etwas positiver als 

die Ressourcen für die 

Behandlung der Gefan-

genen, das Budget im 

mittlerem Maße bis eher 

ausreichend. Die zur 

Verfügung stehenden 

personellen Ressourcen 

wurden für die Gewähr-

leistung von Außenkon-

takten etwas weniger 

häufig als ausreichend 

bewertet. Für die Ge-

währleistung der Sicher-

bot deshalb nicht vor-

handen ist. In anderen 

Kommentaren wird an-

gesprochen, dass vorlie-

gende Mängel erkannt 

wurden und in Zukunft 

behoben werden sollen, 

z.B. durch Um- oder 

Neubauten. Bei der Be-

fragung im Jahr 2021 

zeigt sich ein ähnliches 

Bild. Alle Ressourcen 

wurden im Vergleich zu 

den übrigen Aspekten 

des Vollzugsalltags als 

weniger ausreichend für 

„Etwas besser eingeschätzt 

wurden im Vergleich die zur 

Verfügung stehenden 

Ressourcen für die 

Gewährleistung von 

Außenkontakten.“
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Antwortmöglichkeit, 

dass es eher nicht 

schwierig sei, geeigne-

tes Personal zu finden. 

Die übrigen fanden es 

entweder sehr schwierig 

oder gar nicht schwierig. 

Gefragt nach den Grün-

den für Rekrutierungs-

schwierigkeiten wurden 

insbesondere ein zu 

tiefer Lohn bei gleichzei-

tig zu hohen Anforde-

rungen an die Bewerbe-

rinnen und Bewerber 

sowie eine eher geringe 

Personalrekrutierung

Im Jahr 2017 gaben rund 

zwei Drittel der Befragten 

an, es sei eher schwierig, 

geeignetes Personal zu 

finden. Bei der Befragung 

im Jahr 2021 äußerten 

sich die Hälfte der Be-

fragten dementspre-

chend. Jede dritte befrag-

te Person in 2021 und 

jede vierte in 2017 emp-

findet eher keine Rekru-

tierungsschwierigkeiten 

und entschied sich für die 

„Am zufriedensten waren die 

Befragten auch bezüglich der 

Gewährleistung der Sicherheit 

mit dem zur Verfügung 

stehenden Budget, weniger 

zufrieden sind sie wiederum 

mit den baulichen 

Gegebenheiten und den 

personellen Ressourcen.“

bzw. Trainingsmöglich-

keiten, Arbeitsmöglich-

keiten sowie Aus- und 

Weiterbildungsmöglich-

keiten für Gefangene 

wurden die zur Verfü-

gung stehenden Res-

sourcen für die Ermögli-

chung von Außenkon-

takten und die Gewähr-

leistung der Sicherheit 

von den Befragten im 

Jahr 2021 im Durch-

schnitt etwas positiver 

bewertet als im Jahr 

2017.

Mit den Daten aus dem 

Jahr 2017 wurden zu-

dem Zusammenhänge 

mit der Bewertung des 

eigenen Handlungsspiel-

raums und des Anstalts-

klimas, gemessen mit 

Hilfe des EssenCES8, 

untersucht. Für die Da-

ten aus dem Jahr 2021 

wurde eine entsprechen-

de Analyse bisher nicht 

vorgenommen. Das Es-

senCES umfasst die drei 

Dimensionen „Zu-

sammenhalt der Gefan-

heit lagen die Mittelwerte 

2017 ebenfalls knapp 

oberhalb des Mittelpunkts 

der Antwortskala. Am 

zufriedensten waren die 

Befragten auch in diesem 

Bereich mit dem zur Ver-

fügung stehenden 

Budget, weniger zufrie-

den sind sie wiederum 

mit den baulichen Gege-

benheiten und den perso-

nellen Ressourcen. Wie 

auch für die Bereitstel-

lung von Freizeitangebo-

ten, Therapieangeboten 

Institution wird umso 

höher wahrgenommen, 

je ausreichender die 

gesetzlichen Rahmen-

bedingungen bewertet 

wurden. Gleiches gilt für 

die Unterstützung durch 

Bedienstete. 

Mit der Einschätzung 

des eigenen Handlungs-

spielraums zeigten sich 

ebenfalls Zusammen-

hänge mit der Bewer-

tung der Ressourcen. 

Insbesondere bezüglich 

genen“, „Sicherheits-

erleben“ und „Unter-

stützung durch Bediens-

tete“. Es zeigte sich, dass 

sowohl der Zusammen-

halt der Gefangenen als 

auch die Unterstützung 

durch Bedienstete positi-

ver eingeschätzt wurden, 

wenn das zur Verfügung 

stehende Budget, die 

baulichen Gegebenheiten 

und die personellen Res-

sourcen als ausreichend 

erlebt wurden. Das Si-

cherheitserleben in der 

ZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSALLTAG VON ANSTALTSLEITUNGEN 

gesellschaftliche Aner-

kennung des Berufs-

standes und des Justiz-

vollzugs im Allgemeinen 

genannt. Zudem ist es 

nach Aussage der Be-

fragten nicht in allen 

Arbeitsbereichen gleich 

schwierig geeignetes 

Personal zu finden. Be-

sonders schwierig sei es 

im Bereich der Aufsicht 

und Betreuung, den 

Spezialdiensten sowie 

in den Arbeitsbetrieben 

der Anstalten9. Zudem 

der Gestaltung des An-

staltsalltags, der Gewäh-

rung von Vollzugslocke-

rungen, der Verlegung 

von Gefangenen in an-

dere Institutionen und 

Budgetentscheidungen 

wird der eigene Hand-

lungsspielraum umso 

größer wahrgenommen, 

je ausreichender die 

Ressourcen im Bereich 

Budget, Personal und 

gesetzliche Rahmenbe-

dingungen bewertet wur-

den.

„Im Jahr 2017 gaben rund 

zwei Drittel der Befragten an, 

es sei eher schwierig, 

geeignetes Personal zu 

finden. Bei der Befragung im 

Jahr 2021 äußerten sich die 

Hälfte der Befragten 

dementsprechend.“
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last, N. & Groenewald, I. 

(2009). Ein Kurzfrage-

bogen zur Einschätzung 

des Sozialen Klimas im 

Strafvollzug – Erste Be-

funde auf Abteilungen 

des Regelvollzugs und 

der Sozialtherapie. In: 

R. Haller & J. Jehle 

(Hrsg.). Drogen-Sucht-

Kriminalität (S. 329-

3529). Forum Verlag.

9 Die Aufgaben in der 

Berufsgruppe der Auf-

sicht und Betreuung 

petenzzentrum für den 

Justizvollzug (SKJV) so-

wie Eigenmitteln der Pri-

son Research Group fi-

nanziert.

7 Der Fragebogen stand 

in zwei Sprachen zur 

Verfügung: Deutsch und 

Französisch. Die Befrag-

ten konnten selbst wäh-

len, in welcher Sprache 

sie den Fragebogen be-

antworten möchten.

8 Essen Climate Evaluati-

on Schema, siehe Scha-

Fußnoten: 

1 Jacobs, J. B. & Olitsky, 

E. (2004). Leadership 

and correctional reform. 

Pace Law Review, 24(2), 

477-496.

2 Liebling, A., assisted by 

Arnold, H. (2004). Pri-

sons and their moral 

performances: A study of 

values, quality, and pri-

son life. Oxford Universi-

ty Press.

3 Bryans, S. (2012). Pri-

gaben im Jahr 2017 

knapp dreißig Prozent 

an, dass es schon vorge-

kommen ist, dass Stellen 

nicht besetzt werden 

konnten, weil niemand 

gefunden wurde. Bei der 

Befragung im Jahr 2021 

gaben dies mehr als vier-

zig Prozent an.

hardt, A., Hostettler, U., 

& Mangold, C. (2022). 

Arbeitsalltag und Zufrie-

denheit von Anstalts-

und Gefängnisleitenden 

im Schweizer Justizvoll-

zug: Ergebnisse einer 

explorativen Befragung. 

Kriminologie – Das Onli-

ne-Journal | Criminology 

– The Online Journal 4

(1): 1-19. https://

www.kriminologie.de/

index.php/krimoj/article/

view/176/120

son governors: New 

public managers? In J. 

Bennett, B. Crewe & A. 

Wahidin (Eds.), Under-

standing prison staff 

(pp.213-230). Routledge.

4 Für mehr Informationen 

über die Prison Research 

Group an der Universität 

Bern siehe https://

prisonresearch.ch/.

5 Die hier dargestellten 

Ergebnisse basieren in 

weiten Teilen auf der fol-

genden Publikation: Isen-

ZUFRIEDENHEIT UND ARBEITSALLTAG VON ANSTALTSLEITUNGEN 

entspricht den Aufgaben 

des allgemeinen Voll-

zugsdiensts in Deutsch-

land, die Aufgaben der 

Spezialdienste denjeni-

gen der Fachdienste 

und die Aufgaben der 

Mitarbeitenden in den 

Anstaltsbetrieben denje-

nigen des Werkdiens-

tes.

6 Im Jahr 2017 wurde die 

Befragung im Rahmen 

eines vom Schweizeri-

schen Nationalfonds 

finanzierten Forschungs-

projekt durchgeführt 

(Grant #169495). Im 

Jahr 2021 wurde die 

Befragung mit Mitteln 

der Stiftung Artisana, der 

Forschungsstiftung der 

Universität Bern, der 

Rechtswissenschaftli-

chen Fakultät der Uni-

versität Bern, des 

Schweizerischen Kom-

Kontakt: 

Laura Kaliqanaj 

E-Mail

laura.kali@icloud.com

Kontakt: 

Michael Schäfersküpper 

E-Mail 

michael.schaeferskuepper

@fhr.nrw.de

Kontakt: 

Dr. Anna Isenhardt

Telefon

0 51 41 / 59 39 - 406

E-Mail 

anna.isenhardt

@justiz.niedersachsen.de
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Verlegung von Gefangenen

- Ein Behördenballett-

von Michael Schäfersküpper

gungen kann sich der 

Tanz zu einem Pas de 

quatre mit den beiden 

Justizministerien erwei-

tern. Wer möchte da 

noch den Tanz der vier 

kleinen Schwäne aus 

Tschaikowskis Schwa-

nensee sehen?

Doch Spaß beiseite. Die 

besondere Herausforde-

rung bei Verlegungen 

ist, dass nicht nur eine 

Vollzugsbehörde das 

VOLLZUGSRECHT

Der Abdruck des nachfol-

genden Textes erfolgt 

mit freundlicher Genehmi-

gung des Verlags 

C. H. BECK oHG. Der 

Text ist weitgehend ein 

Auszug aus dem 

Beck'schen Online-

Kommentar Strafvollzugs-

recht (SCHÄFERS-

KÜPPER, Michael, Kom-

mentierung zu § 16 

SächsStVollzG, in: GER-

HOLD, Sönke Florian 

(Hrsg,), Beck'scher On-

line-Kommentar Straf-

vollzugsrecht Sachsen, 

19. Edition, Stand: 

01.08.2022).

Einleitung

Die Verlegung der Ge-

fangenen ist ein Behör-

denballett. Abgebende 

und aufnehmende An-

stalt tanzen einen Pas 

de deux. Bei länder-

übergreifenden Verle-

Begriffspaar Verlegung 

und Überstellung

Verlegung ist die unbe-

fristete Überführung von 

Gefangenen in eine an-

dere Justizvollzugsan-

stalt (Nr. 2 der Voll-

zugsgeschäftsordnung -

VGO). Sie bedeutet ei-

nen Wechsel der 

Stammanstalt. Jeder Ge-

fangene besitzt zu einem 

bestimmten Zeitpunkt 

 Disziplinarmaßnah-
men,4

 Verpflegung5 sowie

 Religion und Weltan-
schauung.6

Frühere Ausgaben des 

Newsletters können auf 

der Internetseite des 

Bildungsinstituts herun-

tergeladen werden.

Im Newsletter der Füh-

rungsakademie gibt es 

schon eine vollzugs-

rechtliche Reihe aus 

dem Beck'schen Online-

Kommentar Strafvoll-

zugsrecht. Die Themen 

waren bisher:

 Flucht- und Miss-
brauchsgefahr,1

 Vollzugsplan,2

 besondere Siche-
rungsmaßnahmen,2

Recht richtig anwenden 

muss. Mehrere Behörden 

mit eventuell unter-

schiedlichen Auffassun-

gen zur Sach- und 

Rechtslage müssen zu-

sammenwirken. Die Vor-

gänge können daher 

sehr komplex werden. 

Der nachfolgende Aus-

zug aus dem Beck'schen 

Online-Kommentar Straf-

vollzugsrecht Sachen soll 

dabei helfen, die Komple-

xität in den Griff zu be-

kommen. Der Auszug ist 

so gewählt, dass die 

Ausführungen grundsätz-

lich für alle Bundesländer 

Bedeutung haben. Para-

grafen ohne Gesetzesan-

gabe stammen aus dem 

Sächsischen Strafvoll-

zugsgesetz (SächsSt-

VollzG). Der Kommen-

tartext ist in gewissem 

Umfang angepasst wor-

den.

Michael Schäfersküpper,    

Dozent im Fachbereich Strafvoll-

zug der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen in Bad Münstereifel 

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen  

in Bad Münstereifel 
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ßenwirkung (vgl. OLG 

Hamm NStZ 1996, 208; 

aA OLG Jena NStZ 

1997, 455 (456)).

In Gesetzen oder 

Verwaltungsvorschriften 

kann allerdings ein Ein-

vernehmen mit der auf-

nehmenden Anstalt vor-

gesehen sein. Lässt 

sich ein Einvernehmen 

nicht erzielen, steht den 

Vollzugsbehörden im 

Innenverhältnis der Weg 

zur Aufsichtsbehörde 

fangenen zu entschei-

den, liegt grundsätzlich 

bei der Stammanstalt. Als 

Ausnahme kann sich das 

Justizministerium als Auf-

sichtsbehörde (§ 105 

Abs. 1) die Entscheidun-

gen über Verlegungen 

vorbehalten oder einer 

zentralen Stelle übertra-

gen (§ 105 Abs. 2). Die 

sinnvolle Beteiligung der 

aufnehmenden Anstalt 

durch die Stammanstalt 

ist ein bloßes Verwal-

tungsinternum ohne Au-

„Im Gegensatz zur Verlegung 

ist Überstellung die befristete 

Überführung von Gefangenen 

in eine andere 

Justizvollzugsanstalt (Nr. 2 

VGO). Die grundlegende 

rechtliche Beziehung zur 

Stammanstalt bleibt während 

der Überstellung erhalten.“

von Gefangenen in eine 

andere Justizvollzugs-

anstalt (Nr. 2 VGO). Die 

grundlegende rechtliche 

Beziehung zur Stamm-

anstalt bleibt während 

der Überstellung erhal-

ten. Die Zuständigkeiten 

der Stammanstalt gehen 

in dem Umfang auf die 

Überstellungsanstalt 

über, wie es für die ord-

nungsgemäße Durch-

führung der Überstel-

lung erforderlich ist (zB 

Unterbringung, Verpfle-

gung, Gesundheitsfür-

sorge).

[…]

Verlegung und Überstel-

lung unterscheiden sich 

also darin, ob sie auf 

Dauer angelegt sind. Es 

kommt nicht darauf an, 

ob die Maßnahme rein 

formal befristet ist. Ent-

scheidend sind vielmehr 

inhaltliche Kriterien. Die 

bloße Bezeichnung der 

Maßnahme ist nicht aus-

genau eine Stamman-

stalt. Diese zeichnet sich 

dadurch aus, dass die 

rechtliche Zugehörigkeit 

zu dieser Anstalt bis zu 

einer eventuellen Verle-

gung auf Dauer angelegt 

ist. Die Stammanstalt ist 

als Vollzugsbehörde 

grundsätzlich für alle voll-

zuglichen Maßnahmen 

zuständig.7

Im Gegensatz zur Verle-

gung ist Überstellung die 

befristete Überführung 

bar (vgl. OLG Celle 

BeckRS 2015, 18067).8

Landesinterne Verle-

gung

Zuständigkeit

In der Praxis ereignet 

sich gelegentlich folgen-

der Fall: Ein Gefangener 

beantragt bei seiner 

Stammanstalt eine Ver-

legung. Die Stamman-

stalt möchte dem Antrag 

stattgeben. Sie beteiligt 

die aufnehmende An-

stalt, die allerdings ab-

lehnt und nicht umzu-

stimmen ist. Man könnte 

nun meinen, die aufneh-

mende Anstalt müsste 

gegenüber dem Gefan-

genen ablehnen und ggf. 

ihre eigene Entschei-

dung vor Gericht vertre-

ten. Doch so einfach ist 

es nicht.

Die Zuständigkeit, über 

Verlegungen außenwirk-

sam gegenüber den Ge-

schlaggebend (vgl. KG 

BeckRS 2020, 9381   Rn. 

22 f.). Eine „Überstellung“ 

für eine Ausbildung von 

rund einem Jahr und 

neun Monaten ist recht-

lich eine Verlegung (vgl. 

OLG Celle NdsRpfl. 

1979, 149 (150)). Eine 

„befristete Verlegung“ 

stellt grundsätzlich einen 

in sich widersprüchlichen 

Begriff dar („Contradictio 

in Adjecto“). Dieser ist 

idR mit den gesetzlichen 

Regelungen nicht verein-

VOLLZUGSRECHT

offen. Deren Entschei-

dung bindet dann beide 

Anstalten.

Es kann vorkommen, 

dass eine Verlegung 

alleine an der Ableh-

nung der aufnehmenden 

Anstalt scheitert. Ge-

genüber den Gefange-

nen ist dann gleichwohl 

alleine die Stammanstalt 

zur Entscheidung be-

fugt, wenn nicht eine der 

genannten Ausnahmen 

greift. Die Stammanstalt 

„Es kann vorkommen, dass 

eine Verlegung alleine an der 

Ablehnung der 

aufnehmenden Anstalt 

scheitert. Gegenüber den 

Gefangenen ist dann 

gleichwohl alleine die 

Stammanstalt zur 

Entscheidung befugt, wenn 

nicht eine der genannten 

Ausnahmen greift.“ 
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fehlerfrei pflichtgemä-

ßes Ermessen ausübt. 

Der bloße Wegfall des 

Verlegungsgrundes in 

eine nach dem Vollstre-

ckungsplan unzuständi-

ge Anstalt, stellt keinen 

„wichtigen Grund“ für 

die Rückverlegung in 

die zuständige Anstalt 

dar (vgl. BVerfG 

BeckRS 2008, 41314; 

OLG Karlsruhe BeckRS 

2015, 20817 Rn. 5; OLG 

Celle BeckRS 2015, 

18067; OLG Bremen 

BeckRS 1995, 

31136368). Es gibt kein 

Die Verlegungsregelun-

gen gelten dem Wortlaut 

nach nur für die Verle-

gung „abweichend vom 

Vollstreckungsplan“ (§ 16 

Abs. 1). Nicht erfasst ist 

zunächst die Rückverle-

gung in die nach dem 

Vollstreckungsplan zu-

ständige Anstalt. Aller-

dings besitzt auch eine 

solche Verlegung Grund-

rechtsrelevanz. Daher 

besteht ein Anspruch 

darauf, dass die Voll-

zugsbehörde die gesetzli-

chen Verlegungsvoraus-

setzungen einhält und 

muss ablehnen und ist 

Antragsgegnerin beim 

Antrag auf gerichtliche 

Entscheidung (§ 111 

Abs. 1 Nr. 2 StVollzG; 

vgl. OLG Hamm NStZ 

1996, 208). 

Im Hintergrund steht das 

Justizgrundrecht auf den 

gesetzlichen Richter (Art. 

101 Abs. 1 S. 2 GG). 

Über die materielle 

(inhaltliche) Rechtmäßig-

VOLLZUGSRECHT

keit der Verlegung darf 

grundsätzlich nur das 

für die Stammanstalt 

zuständige Gericht ent-

scheiden (§§ 110, 111 

Abs. 1    Nr. 2 StVollzG). 

Dieses Gericht prüft, ob 

die Gefangenen dauer-

haft seinem Zuständig-

keitsbereich entzogen 

werden dürfen.

Die Arbeitsverteilung 

zwischen Stammanstalt 

und aufnehmender An-

stalt kann unbefriedi-

gend sein, wenn eine 

Verlegung alleine an der 

Ablehnung der aufneh-

menden Anstalt schei-

tert. Denkbar ist aller-

dings, dass dann die 

aufnehmende Anstalt 

im Innenverhältnis zB 

den Ablehnungsbe-

scheid und die Schrift-

sätze im gerichtlichen 

Verfahren entwirft.

„Über die materielle 

(inhaltliche) Rechtmäßigkeit 

der Verlegung darf 

grundsätzlich nur das für die 

Stammanstalt zuständige 

Gericht entscheiden.“

unsichtbares rechtliches 

Gummiband, an dem 

man die Gefangenen in 

die zuständige Anstalt 

„zurückschnalzen“ las-

sen könnte.

[…]

Verlegungsgrund 

„Vollzugsziel“

Die Gefangenen können 

verlegt werden, wenn die 

Erreichung des Vollzugs-

ziels hierdurch gefördert 

wird (§ 16 Abs. 1 Nr. 1). 

Das Vollzugsziel ist es, 

nung).

Wenn die Tatbestands-

voraussetzungen vorlie-

gen, kann die Vollzugs-

behörde Gefangene 

verlegen. Sie muss nicht 

verlegen. Die Vollzugs-

behörde hat also pflicht-

gemäßes Ermessen 

auszuüben. Die Gefan-

genen besitzen einen 

Anspruch auf fehlerfreie 

Ermessensausübung. 

Auf der Ermessenebene 

sind ua die Gesichts-

punkte zu berücksichti-

gen, die noch nicht in 

den Tatbestand einge-

flossen sind. Das kann 

zB das Vollzugsziel 

beim Verlegungsgrund 

„Sicherheit“ oder die Si-

cherheit beim Verle-

gungsgrund „Vollzugs-

ziel“ sein.

Abweichung vom Voll-

streckungsplan?

[…]

Grundstruktur der Ver-

legungsregelungen

Die Verlegungsregelun-

gen besitzen eine be-

stimmte Grundstruktur: 

Auf der Tatbestandsseite 

setzt eine Verlegung zu-

mindest einen gesetzli-

chen Verlegungsgrund 

voraus (zB Vollzugsziel, 

Vollzugsorganisation, 

Sicherheit oder Ord-

„Der bloße Wegfall des 

Verlegungsgrundes in eine 

nach dem Vollstreckungsplan 

unzuständige Anstalt, stellt 

keinen ‚wichtigen Grund‘ für 

die Rückverlegung in die 

zuständige Anstalt dar.“
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Die Vollzugsbehörde 

lehnt eine Verlegung ab, 

weil Kontaktschwierig-

keiten aufgrund gesund-

heitlicher Beeinträchti-

gungen oder finanzieller 

Probleme keine beson-

deren, sondern typische 

Erschwernisse im Voll-

zug seien. Ein solch 

pauschaler Hinweis 

reicht nicht aus (vgl. 

BVerfG BeckRS 2006, 

24824: für Inhaftierung 

in Bayern mit Bezugs-

personen ausschließlich 

§ 8 Rn. 6; bereits andere 

wichtige Gründe sehend 

Calliess/Müller-Dietz 

StVollzG § 8 Rn. 5). Hier-

unter fällt auch die Verle-

gung, um eine men-

schenwürdige Unterbrin-

gung zu gewährleisten 

(vgl. BVerfG BeckRS 

2007, 28264 mwN).

[…]

Ermessen bei Besuchs-

erleichterung

„Die Vollzugsbehörde lehnt 

eine Verlegung ab, weil 

Kontaktschwierigkeiten 

aufgrund gesundheitlicher 

Beeinträchtigungen oder 

finanzieller Probleme keine 

besonderen, sondern 

typische Erschwernisse im 

Vollzug seien. Ein solch 

pauschaler Hinweis reicht 

nicht aus.“

(§ 16 Abs. 1 Nr. 2). Als 

Gründe der Vollzugsor-

ganisation benennt die 

Gesetzesbegründung 

Änderungen des Voll-

streckungsplans, der 

Zweckbestimmung der 

Anstalt oder der Bele-

gungsfähigkeit (vgl. 

SächsLT-Drs. 5/10920, 

100; Calliess/Müller-

Dietz StVollzG § 8 Rn. 

5). Gründe der Vollzugs-

organisation sind zB 

auch ein Belegungsaus-

tausch zwischen Anstal-

ten (vgl. OLG Hamm 

NStZ 1984, 141; LG Gie-

ßen BeckRS 2012, 

12820), Schließungen 

wegen Reparaturen, 

Umbauarbeiten oder 

Stilllegung von Anstalten 

(vgl. Arloth/Krä StVollzG 

rung der Eingliederung 

sei schon deswegen 

nicht erforderlich, weil mit 

der Entlassung erst in 

einigen Jahren gerechnet 

werden kann (vgl. OLG 

Hamm BeckRS 2004, 

01236).

Verlegungsgrund 

„Vollzugsorganisation“

Die Gefangenen können 

verlegt werden, wenn 

Gründe der Vollzugsor-

ganisation dies erfordern 

VOLLZUGSRECHT

in den neuen Bundes-

ländern sowie gesund-

heits- und berufsbeding-

ten Reiseeinschränkun-

gen; OLG Hamm 

BeckRS 2012, 20315; 

OLG Celle BeckRS 

2006, 08985; Lübbe-

Wolf/Lindemann NStZ 

2007, 450 (459)). Inso-

weit bedarf es einer Ein-

zelfallbetrachtung. Da-

bei können zu berück-

sichtigen sein: Entfer-

nung, erforderliche Rei-

sezeit, Reisekosten, Art 

Angebote verfügt (vgl. 

SächsLT-Drs. 5/10920, 

100).

[…]

Nach dem Wortlaut der 

Regelung reicht es tat-

bestandlich aus, dass 

die Verlegung die Errei-

chung des Vollzugsziels 

fördert. Sie muss nicht 

unerlässlich sein (vgl. 

BVerfG NStZ-RR 2006, 

325 f.; OLG Hamm 

BeckRS 2010, 11870; 

KG BeckRS 2008, 

21239; OLG Hamm 

BeckRS 2008, 22327 

unter Aufgabe der bishe-

rigen Senatsrechtspre-

chung; OLG Jena 

BeckRS 2007, 18009; 

OLG Jena BeckRS 

2007, 18005; Lübbe-

Wolf/Lindemann NStZ 

2007, 450 (459)).

[…]

Rechtlich fehlerhaft ist 

die Annahme, die Förde-

Gefangene zu befähigen, 

künftig in sozialer Verant-

wortung ein Leben ohne 

Straftaten zu führen (§ 1 

S. 1).

Die Erreichung des Voll-

zugsziels kann zB 

dadurch gefördert wer-

den, dass die Gefange-

nen zur Erleichterung der 

Eingliederung in eine 

heimatnahe Anstalt 

wechseln oder eine an-

dere Anstalt über die er-

forderlichen vollzuglichen 

„Nach dem Wortlaut der 

Regelung reicht es 

tatbestandlich aus, dass die 

Verlegung die Erreichung des 

Vollzugsziels fördert. 

Sie muss nicht unerlässlich 

sein.“

S���n����p�����n�:
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messen zu lassen. Ggf. 

kann es also unter-

schiedliche einfachge-

setzliche Maßstäbe für 

die Entscheidungen ge-

ben. Verfassungsrechtli-

che Maßstäbe gelten 

aber für die Entschei-

dungen in beiden Bun-

desländern gleicherma-

ßen. Das können zB der 

Schutz von Ehe und 

Familie (Art. 6 Abs. 1 

GG; …) oder der grund-

rechtliche Resozialisie-

rungsanspruch der Ge-

fangenen sein (Art. 2 

VollzG, § 11 NJVollzG, 

§ 23 Abs. 4 JVollzGB I 

LSA), sind die gesetzli-

chen Regelungen zu Ver-

legungen innerhalb des 

Bundeslandes entspre-

chend heranzuziehen 

(vgl. KG BeckRS 2020, 

9381 Rn. 22; s. auch KG 

BeckRS 2007, 01196; 

OLG Hamm BeckRS 

2004, 01236; OLG 

Hamm NStZ 2002, 53, 

jeweils für § 8 StVollzG). 

Jedes Bundesland hat 

sich also an den bei ihm 

geltenden Vorschriften 

Besuchsüberstellungen 

kommen als Alternative 

zu einer Verlegung zur 

Besuchserleichterung 

zumindest in Betracht 

(weitergehend seinerzeit 

noch OLG Hamm NStZ 

2002, 53; OLG Hamm 

BeckRS 1999, 17072 

Rn. 2). Dabei ist aller-

dings zu prüfen, ob Be-

suchsüberstellungen zB 

wegen ihrer Frequenz 

als Dauerlösung über-

haupt geeignet sind, um 

einen Kontakt aufrecht-

zuerhalten, der dem Re-

sozialisierungsinteresse 

der Gefangenen ent-

spricht (vgl. BVerfG 

BeckRS 2006, 24824 zu 

halbjährlichen Besuchs-

überstellungen; OLG 

Hamm BeckRS 2010, 

11870).

Auf der Ermessensebe-

ne dürfen die Erforder-

nisse eines geordneten 

Strafvollzugs berücksich-

tigt werden. Dazu gehört 

auch, dass der gesetz-

und Intensität der Bezie-

hung zu den gewünsch-

ten Besuchspersonen, 

Anzahl dieser Personen, 

Vorhandensein von Kin-

dern, mit denen schriftli-

cher Kontakt nicht mög-

lich ist, Alter und Erkran-

kungen der gewünschten 

Besuchspersonen sowie 

insbesondere bei Alter 

und Erkrankung die vo-

raussichtliche Dauer des 

Vollzugs (vgl. OLG Celle 

NStZ-RR 2013, 92 (93)).

lich vorgesehene Voll-

streckungsplan seine 

planerische Funktion er-

füllen kann. Dabei ist je-

doch im Vollstreckungs-

plan und bei Verlegungs-

entscheidungen auf die 

Förderung des Kontakts 

zu Familienangehörigen 

die verfassungsrechtlich 

gebotene Rücksicht zu 

nehmen (Art. 6 GG; vgl. 

BVerfG BeckRS 2006, 

24824; s. auch BVerfG 

NJW 2003, 2447 (2448); 

VOLLZUGSRECHT

Abs. 2 GG, Art. 1 Abs. 1 

GG; vgl. BVerfG NStZ-

RR 2008, 60 mwN).

[…]

Besonderheiten des 

Rechtsschutzes

Gegen die Entscheidun-

gen auf der Seite des 

abgebenden Bundeslan-

des ist der Rechtsweg 

nach §§ 109 ff. StVollzG 

eröffnet (vgl. BGH NStZ-

RR 2018, 392; OLG 

Hamm NStZ 2019, 55; 

OLG Hamm BeckRS 

2010, 11870; OLG Jena 

BeckRS 2007, 18005; 

…).

Länderübergreifende 

Verlegung

Einigung der obersten 

Vollzugsbehörden

Die Verlegung in ein an-

deres Bundesland be-

darf der Einigung der 

obersten Vollzugsbehör-

den beider Bundeslän-

der (§ 26 Abs. 2 S. 3 

StVollstrO). Sofern im 

jeweiligen Bundesland 

keine gesetzlichen Spe-

zialregelungen zu län-

derübergreifenden Verle-

gungen existieren (zB 

§ 8 Abs. 2 und 3 BremU-

„Sofern im jeweiligen 

Bundesland keine 

gesetzlichen 

Spezialregelungen zu 

länderübergreifenden 

Verlegungen existieren, sind 

die gesetzlichen Regelungen 

zu Verlegungen innerhalb des 

Bundeslandes entsprechend 

heranzuziehen.“

„Auf der Ermessensebene 

dürfen die Erfordernisse 

eines geordneten 

Strafvollzugs berücksichtigt 

werden. Dazu gehört auch, 

dass der gesetzlich 

vorgesehene 

Vollstreckungsplan seine 

planerische Funktion erfüllen 

kann.“
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te!‘ Mit diesen Worten 

wehrt sich Wagners 

Tannhäuser gegen die 

Überfülle von Wonn und 

Lust im Venusberg. Wer 

kennt dieses Problem 

nicht? Tannhäusers 

Worte kommen einem 

auch in den Sinn, wenn 

man sich mit Disziplinar-

maßnahmen gegen Ge-

fangene beschäftigt. 

Man kann sich der 

Überfülle des Materials 

kaum erwehren. … Die-

ser Aufsatz soll einen 

roten Faden bieten, der 

maßnahmen. Strafähnli-

che Sanktionen im Voll-

zug - Teil 1. Dieser erste 

Teil beschäftigt sich 

hauptsächlich mit der 

formellen Rechtmäßigkeit 

der Anordnung von Dis-

ziplinarmaßnahmen. Es 

geht also um Zuständig-

keit, Verfahren und Form 

hinsichtlich der Anord-

nung.

Exklusiv für den Newslet-

ter sei ein kleiner Teaser 

erlaubt: „‚Zu viel! Zu viel! 

O, dass ich nun erwach-

zeitig im Verfahren nach 

§§ 109 ff. StVollzG mit-

geprüft. … Sie ist so 

weit verselbständigt, 

dass kein Verwaltungs-

internum mehr vorliegt 

(vgl. OLG Stuttgart NStZ 

1997, 103). Die Ent-

scheidung des aufneh-

menden Bundeslandes 

ist daher nur eigenstän-

dig gerichtlich überprüf-

bar. Es liegt aber keine 

Maßnahme nach §§ 109 

ff. StVollzG vor, sondern 

eine Maßnahme nach 

§§ 23 ff. EGGVG. Daher 

ist der Rechtsweg nach 

§§ 23 ff. EGGVG eröff-

net (vgl. BGH NStZ-RR 

2002, 26 (27); OLG 

Hamm NStZ 2019, 55; 

OLG Koblenz BeckRS 

2016, 03108 Rn. 5; KG 

NStZ-RR 2007, 124; 

OLG Schleswig BeckRS 

2007, 14106; OLG 

Hamm BeckRS 2004, 

01236; OLG Hamm 

NStZ 2002, 53; aA OLG 

Zweibrücken ZfStrVo 

1983, 248 (249)). Es 

OLG Koblenz BeckRS 

2014, 08624; KG 

BeckRS 2007, 01196; aA 

OLG Schleswig BeckRS 

2007, 14106). Das gilt 

unabhängig davon, ob 

die Justizvollzugsanstalt 

als untere Vollzugsbehör-

de oder das Justizminis-

terium als oberste Voll-

zugsbehörde außenwirk-

sam entschieden hat.

Die Entscheidung des 

aufnehmenden Bundes-

landes wird nicht gleich-

entscheidet erstinstanz-

lich ein Strafsenat des 

Oberlandesgerichts, in 

dessen Bezirk die Justiz-

oder Vollzugsbehörde 

ihren Sitz hat (§ 25 Abs. 

1 S. 1 EGGVG).

[…]

Schlusswort

Die vier kleinen Schwäne 

verschränken in Schwa-

nensee während ihrer 

VOLLZUGSRECHT

sicher durch das Laby-

rinth des Themas führt. 

…“

Fußnoten:

1 SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Flucht- und 

Missbrauchsgefahr. Wo-

her soll ich das wissen? 

in: Newsletter der Füh-

rungsakademie im Bil-

dungsinstitut des nieder-

sächsischen Justizvoll-

zuges, Jahrgang 13, 

Ausgabe 24, Mai 2016, 

15 bis 21.

gesamten Szene die 

Arme miteinander. In 

dieser geschlossenen 

Formation kann sich 

jeder Patzer auf die drei 

anderen Schwäne aus-

wirken. Im Behördenbal-

lett der Verlegung mag 

Ähnliches passieren. 

Vielleicht kann dieser 

Artikel aber etwas dazu 

beitragen, die Choreo-

grafie sicherer auszu-

führen. Dann hat er sein 

Ziel erreicht.

Postskriptum

Im letzten Newsletter der 

Führungsakademie wur-

de ein Aufsatz zu Diszip-

linarmaßnahmen im Fo-

rum Strafvollzug ange-

kündigt. Der erste Teil 

dieses mehrteiligen Auf-

satzes wird voraussicht-

lich in der letzten Ausga-

be des Jahres 2022 er-

scheinen: SCHÄFERS-

KÜPPER, Michael, Ge-

fangene und Disziplinar-

„Die Entscheidung des 

aufnehmenden Bundeslandes 

ist daher nur eigenständig 

gerichtlich überprüfbar.“
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25.08.1955 - IV C 

013/55, NJW 1956, 1371.

8 S. zB zu einer Ausnah-

me wegen einer aus-

drücklichen gesetzlichen 

Regelung zur Sicher-

heitsverlegung § 86 S. 2 

JVollzGB I LSA: „Hierzu 

kann die Verlegung auch 

zeitlich befristet werden.“

rungsakademie im Bil-

dungsinstitut des nieder-

sächsischen Justizvoll-

zuges, Jahrgang 15, 

Ausgabe 28, Oktober 

2018, 27 bis 33.

4 SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Gefangene und 

Disziplinarmaßnahmen. 

Strafähnliche Sanktio-

nen im Vollzug, in: Jus-

tiznewsletter der Füh-

rungsakademie im Bil-

dungsinstitut des nieder-

sächsischen Justizvoll-

zuges, Jahrgang 16, 

Ausgabe 30, November 

2019, 19 bis 25.

5 SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Essen muss 

der Mensch … Verpfle-

gung der Gefangenen, 

in: Justiznewsletter der 

Führungsakademie im 

Bildungsinstitut des nie-

dersächsischen Justiz-

vollzuges, Jahrgang 17, 

Ausgabe 32, November 

2020, 12 bis 19.

2 SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Der Vollzugs-

plan und sein rechtlicher 

Rahmen, in: Justiz-

newsletter der Führungs-

akademie im Bildungs-

institut des niedersächsi-

schen Justizvollzuges, 

Jahrgang 14, Ausgabe 

26, April 2017, 16 bis 23.

3 SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Auf Nummer 

sicher: besondere Siche-

rungsmaßnahmen, in: 

Justiznewsletter der Füh-

6 SCHÄFERSKÜPPER, 

Michael, Religion und 

Weltanschauung im Voll-

zug. Die Gretchenfrage, 

in: Justiznewsletter der 

Führungsakademie im 

Bildungsinstitut des nie-

dersächsischen Justiz-

vollzuges, Jahrgang 18, 

Ausgabe 34, Dezember 

2021, 12 bis 19.

7 S. zu Ausnahmen und 

ihren Grenzen OLG Celle 

Beschl. v. 27.01.1986 - 3 

VOLLZUGSRECHT

Ws 9/86 (StrVollz), NStZ 

1987, 356 (360); OLG 

Nürnberg Beschl. v. 

26.09.1983 - Ws 

878/83, NStZ 1984, 352 

(356); OLG Stuttgart 

Beschl. v. 03.08.1979 -

4 Ws 206/79 V, juris Rn. 

21; OLG Hamm Beschl. 

v. 13.07.1978 - 1 Vollz 

(Ws) 33/78, BeckRS 

1978, 01365 Rn. 23; 

OLG Karlsruhe Beschl. 

v. 19.04.1978 - 2 Ws 

30/78, ZfStrVo SH 1979, 

70 (71); s. zum Maßre-

gelvollzug StGH Bücke-

burg Urt. v. 05.12.2008 -

2/07, juris Rn. 53, 72, 

134, 140, 142, 152 und 

154; OLG Schleswig 

Beschl. v. 19.10.2005 - 2 

W 120/05, juris Rn. 31; 

s. auch BVerwG Urt. v. 

„Disziplinarmaßnahmen sind 

strafähnliche Sanktionen und 

spielen in der Königsklasse 

des Vollzugsrechts.“

Kontakt: 

Michael Schäfersküpper 

E-Mail 

michael.schaeferskuepper

@fhr.nrw.de

Kontakt: 

Michael Schäfersküpper 

Telefon

0 22 53 / 3 18 - 2 19 

E-Mail 

michael.schaeferskuepper

@fhr.nrw.de
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sassen” unterstützt wird. 

Im folgenden Artikel, 

werde ich die Wechsel-

wirkungen zwischen 

Architektur und Mensch 

unter Freiheitsentzug, 

aufzeigen. Anhand von 

Beispielen werden mög-

liche Herangehenswei-

sen, sowie die Tatsa-

che, dass es keinen 

Neubau braucht um ein 

Auswirkungen der Architektur 

auf die psychische Gesundheit der Gefangenen
von Andrea Seelich

GEFÄNGNISARCHITEKTUR

Kann man mit Archi-

tektur zur psychischen 

Gesundheit der Insas-

sen und der Bedienste-

ten beitragen? Die Ant-

wort ist eindeutig JA. 

Kostet das extra? Nein, 

im Gegenteil. Wenn bei 

allen baulichen Maßnah-

men, von Instandhal-

tungsarbeiten bis zu 

Neubauten das Thema 

der psychischen Gesund-

heit mitgenommen wird, 

kann eine ganze Menge 

an Kosten gespart wer-

den: weniger Kranken-

stände des Personals, 

höhere Arbeitsleistung in 

den Werkstätten, aber 

vor allem niedrigere 

Rückfallquoten, da mit 

einer gesunden Umge-

bung die “Arbeit am In-

Foucault aus dem Jahr 

1975, ist wohl das meist 

zitierte, doch auch 

Thomas Gallis “Warum 

Gefängnisse niemanden 

nützen” zwingt uns im-

mer wieder die Aufga-

benstellung Gefängnis-

bau zu hinterfragen. Die 

Antwort ist: ja, es braucht 

abgegrenzte Räume, in 

denen mit Hilfe von 

Fachleuten, die Verurteil-

ten dazu angeregt wer-

den, ihre Entscheidun-

gen, die sie zu kriminel-

Bedienstete - und ganz 

wesentlich: die Interakti-

on zwischen Beiden.

Die Interaktion ist durch 

das Betriebs- und Voll-

zugskonzept geregelt, 

die Architektur soll dafür 

den geeigneten Raum 

bieten. Zahlreiche Bü-

cher üben Kritik am Ge-

fängnis, “Überwachen 

und Strafen” von 

Gefängnis gesundheits-

fördernder zu gestalten, 

erörtert. Der Länge des 

Artikels sei es geschul-

det, dass es unmöglich 

ist auf alle Aspekte ein-

zugehen. Die getroffene 

Auswahl ist demnach nur 

ein kompakter Einblick in 

die Thematik. 

Auch als Architekt, muss 

man für sich selbst die 

Frage beantworten, wel-

che Art des Vollzuges 

man fördern möchte: den 

starren, repressiven, 

rückwärts gewandten, 

oder den humanen, der 

den “Ersten Tag des 

Strafvollzuges, als ersten 

Tag der Vorbereitung auf 

die Entlassung” sieht? 

Beim ersten stehen die 

autoritären und auf Ver-

geltung ausgerichteten 

Massnahmen im Fokus,  

beim zweiten der Mensch 

- der Insasse und der 

Andrea Seelich lebt in Prag (Foto)

Dr. Andrea Seelich

promovierte in den Fächern Ar-

chitektur und Strafvollzugskunde. 

Sie arbeitet seit über 20 Jahren 

europaweit im Bereich Strafvoll-

zugsarchitektur, als Architektin, 

Konsulenten und Forscherin.
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mittelt? Hier sieht man 

ob man für die ge-

wünschte Vision der 

Vollzugsalltags die rich-

tigen Entscheidungen 

im Planungs- und Bau-

prozess getroffen hat. 

Im vorletzten Jahrhun-

dert waren die Visionen 

des Miteinanders und 

des Strafvollzuges oft-

mals durch religiöse 

Vorstellungen geprägt. 

Beispiel: Strahlenbau-

ten - das Pennsylvani-

das Gebäude zu durch-

queren? Wie wirkt es bei 

Tag/Nacht? Speziell im 

Strafvollzug: Für die Be-

diensteten sind kurze 

Wege von Vorteil, für die 

Insassen lange Wege 

eine willkommene Ab-

wechslung. Kann Beides, 

im Sinne einer multiplen 

Wegerschließung  ge-

plant werden?

5. Dimension: Wie wirkt 

das Gebäude? Was für 

ein Raumgefühl wird ver-

und seiner Vergangen-

heit zu loszusagen, und 

neue gesetzeskonforme 

Wege zu gehen. Es 

braucht immer Mut, Un-

terstützung und Inspira-

tion für einen Neuan-

fang.  

Die konkrete Vision von 

einem möglichst rei-

bungsfreien Vollzugsall-

tag, ist für die Planung 

immer entscheidend. 

Die Methodik eines Ar-

chitekturentwurfes kann 

man anhand von 5 Di-

mensionen beschreiben: 

1. Dimension: Wie soll 

der Vollzugsalltag ablau-

fen? Welche Vision des 

Miteinanders hat die An-

staltsleitung? Das 

schriftliche Festhalten 

der Nutzerbedürfnisse, 

und die für Architekten, 

also nicht Justizspezia-

listen, ausformulierten 

Betriebs- und Vollzugs-

konzepte bilden hier die 

Basis aller weiteren 

len Handlungen geführt 

haben, zu hinterfragen, 

und in weiterer Folge 

neue Lösungsansätze 

und Verhaltensweisen für 

sich zu erarbeiten. Selten 

wird betont, dass es einer 

enormen Arbeit an sich 

selbst braucht, um seine 

Taten und Fehlentschei-

dungen zu erkennen, zu 

hinterfragen, die Ursa-

chen zu verstehen, und 

sich möglicher Weise 

auch von seinem Umfeld 

einer Typologie folgen.

3. Dimension: Wie groß 

können die Gebäude 

werden? Wieviel Stock-

werke benötigt das 

Raumprogramm, und 

wie viele lässt die urba-

ne Einbindung zu? Wel-

che Bereiche sind in 

den einzelnen Stock-

werken zu verorten? 

Und speziell im Straf-

vollzug die Frage: Von 

wo sehe ich welchen 

Überlegungen. Was hier 

vergessen wird, findet 

später nur schwer Platz 

und Raum.  

2. Dimension: Welche 

Räume und in welcher 

Größe braucht es? Wel-

che Raumgruppen, in 

welchen Abfolgen müs-

sen gegeben sein? Die 

Festlegung alle notwendi-

gen Räume und Flächen-

grössen, die Erarbeitung 

einer Raumabfolge, und 

GEFÄNGNISARCHITEKTUR

sche System

Das Pennsylvanische 

System definiert uns ein 

Betriebs- und Vollzugs-

konzept, und die dazu 

entwickelte Gebäude-

form des Strahlenbaus. 

Es handelte sich um ein 

Gesamtkonzept, bei 

dem man sich der Wir-

kung auf die Nutzer -

Bedienstete und Insas-

sen - bewusst war, bzw. 

die Wirkung sogar durch 

die Architektur verstärk-

Bereich ein? Kommt es 

womöglich zu einer Be-

obachtungsumkehr, bei 

der der Insasse den Be-

amten beobachtet, und 

nicht umgekehrt? Wer-

den Besuche durch das 

Zurufen der Insassen 

belästigt? Wo möchte 

ich eine akustische, und 

olfaktorische Trennung 

schaffen?

4. Dimension: Zeit, wie 

lange brauche ich um 

S���n����p�����n�:

B�n�e���i�e� F����: 

Si�����ng����w����n� 

v�� 06. �i� 07. N����-

��� 2023 �� C����

„Es geht darum einen Ort zu 

schaffen, der für alle 

Betroffenen einen maximal 

angenehmen 

Strafvollzugsalltag bietet...“
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von Gefängnissen und 

Strafvollzugsanstalten 

an den Technischen 

Hochschulen gelehrt 

einem Großteil verloren. 

Der Gegenstand (Fortifi-

kationsanlagenbau) in 

dem auch die Architektur 

räume und der 

Spazierhöfe. Das Inei-

nandergreifen von Be-

triebskonzept und Archi-

tektur wurde zum Ge-

samtkunstwerk. 

Beispiel: Haftraum-

fenster im Strahlenbau

Die Insassen waren in 

Einzelzellen verwahrt, in 

denen die Fenster hoch 

oben angebracht waren, 

um “den Blick des Ver-

te.  Dieses Konzept wur-

de nach den Studien des 

Engländers John Howard 

(1777) weiterentwickelt, 

und fand nach dem Bau 

des Eastern State Peni-

tentiary (Pennsylvania, 

USA) eine enorme Ver-

breitung auf der ganzen 

Welt. Abweichungen im 

Bau finden wir bei den 

Adaptierungen in drei 

Bereichen: der Verortung 

der Kirche, der Arbeits-

wahrraum zur inneren 

Einkehr, und einem 

Wohnraum ist enorm.

Abbildungen 2 und 3: 

Haftraumfenstervergrößerung 

außen

Lesen sie dazu den Arti-

kel von Yvonne Radetz-

ky, der Leiterin der JVA 

Neumünster in der Aus-

gabe 4/2022 des Forum 

Strafvollzug.

Im letzten Jahrhundert 

ging das akademische 

Wissen um die moderne 

urteilen gegen den Him-

mel zu lenken, und ihn so 

zur inneren Einkehr, und 

zu Gott zu führen”.

Heute haben es mehrere 

Anstalten geschafft, in 

Zusammenarbeit mit dem 

Denkmalschutz die klei-

nen, hochgelegenen 

Fenster nach unten hin 

zu vergrößern, und so 

einen wesentlichen Bei-

trag zur Haftraumwirkung 

beizutragen. Der Unter-

schied zwischen Ver-

GEFÄNGNISARCHITEKTUR

wurde, fiel den Hoch-

schulreformen 

(spätestens um 1900) 

zum Opfer. Im Gegen-

satz zur Penologie, So-

ziologie, Psychologie 

aber auch der Pädago-

gik, entwickelte sich die 

theoretische Auseinan-

dersetzung mit der Wir-

kungsweise der Archi-

tektur für die Zwecke 

des Strafvollzugs, in 

eine andere Richtung. 

Stand für die penologi-

schen Disziplinen der 

Mensch und der Besse-

rungsauftrag im Mittel-

Gefängnisplanung, als 

Gesamtkunstwerk zu 

„Der Unterschied zwischen 

Verwahrraum zur inneren 

Einkehr, und einem 

Wohnraum ist enorm.“

Abbildung 1: Strahlenbau Lenzburg

Abbildungen 4 und 5: 

Haftraumfenstervergrößerung innen
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geschützten, und einen, 

der ein Wettererleben 

zulässt. Die wenigen 

Minuten, die der Insasse 

am Morgen und am 

Nachmittag das Wetter 

spürt haben eine enor-

me Wirkung auf seine 

Gesundheit. Gleichzeitig 

bieten multiple Weger-

schließungen die Mög-

lichkeit eines schnellen 

Zugangs bei Zwischen-

fällen, von verschiede-

nen Seiten. 

Aus Sicherheitsgründen 

wurden auch schon die 

Strahlenbauten mit einer 

multiplen Wegführung 

bedacht, doch die Bauten 

der letzten Jahrzehnte 

schafften oftmals Abtei-

lungen als Sackgassen. 

Ist es für eine Anstalt 

sicherheitstechnisch 

günstiger einen Eingang 

zu haben, ist das bei ei-

ner Abteilung umgekehrt. 

Idealer Weise schaffen 

sie zwei Wege zum Ar-

beitsplatz: einen wetter-

nandergereihten Haft-

räumen wurde für den 

geschlossenen Vollzug 

konzipiert. Doch kaum 

möchte man die Hafttü-

ren offen lassen, und 

den Insassen so mehr 

Bewegungsfreiheit und 

Interaktion ermöglichen, 

steht nur ein nicht zu 

möblierender Gang zur 

Verfügung. Die Haft-

raumtüren versperren 

den Durchgang, nicht 

einsehbare Ecken ent-

stehen. Nicht selten ist 

das auch bei Neubauten 

der letzten Jahrzehnte 

der Fall. 

Es ist an der Zeit Haftab-

teilungen zu entwickeln, 

die nicht von dieser alten 

Typologie ausgehen, 

und links, oder rechts 

Gruppenräume und Ab-

teilungsküchen anreihen, 

sondern solche, die von 

einem Miteinander der 

Insassen innerhalb einer 

Abteilung ausgehen. Die 

eine gemeinschaftliche 

punkt, waren es für die 

Architektur, die Rationali-

sierung, die repressive 

Auslegung von Sicher-

heit, und allerlei Bauvor-

schriften bis hin zum 

Brandschutz. Alte Typo-

logien wurden für moder-

ne Vollzugskonzepte un-

hinterfragt übernommen: 

Beispiel: Abteilung -

Typologie

Die Haftabteilung mit 

Gang in der Mitte und 

den links und rechts anei-

Wahl” unter Freiheits-

entzug.

Ein weiteres Beispiel für 

die “Freie Wahl im Frei-

heitsentzug”, die von 

der Architektur gefördert 

werden kann ist: 

Die multiple Weger-

schließung - Abwechs-

lung und erhöhte Si-

cherheit

Freie Wahl im Freiheits-

entzug bedeutet nicht 

Sicherheitsrisiko, son-

Nutzung, aber auch ge-

nug Rückzug für introver-

tierte Insassen zulassen. 

Eine Typologie die mehr 

auf die Abstufungen der 

privaten (Haftraum), halb-

privaten (Abteilung) und 

öffentlichen (ausserhalb 

der Abteilung befindli-

chen Räume) eingeht. 

Eine Raumdifferenzie-

rung auf der Abteilung, 

dem unmittelbaren Le-

bensraum des Insassen 

schafft Abwechslung. 

Eine minimale “Freie 

GEFÄNGNISARCHITEKTUR

Negative Haftfolgen 

gehen auch auf die 

Kappe von Architekten

Nicht selten lesen wir 

über negativen Haftfol-

gen, und nicht nur als 

Architekt erkennt man 

bei der Besichtigung 

eines Gefängnisses, 

dass die räumlichen 

Gegebenheiten ein we-

sentlicher Faktor des 

Freiheitsentzuges sind. 

Eine deutliche Bestäti-

gung dafür fand ich in 

dern Abwechslung. Stel-

len sie sich vor, sie ge-

hen jeden Tag von ihrem 

Haftraum zum Arbeits-

platz, immer den glei-

chen Gang, wetterge-

schützt, hin und her. 

Nach spätestens einer 

Woche fangen sie an, 

sich aus Selbstschutz 

der Monotonie zu entzie-

hen. Draußen scheint 

die Sonne, aber sie kön-

nen sie nicht spüren, es 

schneit, sie fühlen die 

Kälte nicht. 

„Die wenigen Minuten, die 

der Insasse am Morgen und 

am Nachmittag das Wetter 

spürt haben eine enorme 

Wirkung auf seine 

Gesundheit.“

„Es ist an der Zeit 

Haftabteilungen zu 

entwickeln, die nicht von 

dieser alten Typologie 

ausgehen, und links, oder 

rechts Gruppenräume und 

Abteilungsküchen anreihen, 

sondern solche, die von 

einem Miteinander der 

Insassen innerhalb einer 

Abteilung ausgehen.“
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nordnungen, Raum-

proportionen: Die 

Grundentscheidung 

liegt darin, ob ein 

länglicher oder quad-

ratischer Raum geeig-

net ist, denn der läng-

liche gibt eine Rich-

tung vor, der quadrati-

sche lädt zum Verwei-

len ein. Weiteres gibt 

es Proportionen die 

der Natur und dem 

Menschen eigen sind: 

Quint, Quart, Oktave, 

der Goldene Schnitt, 

Kann man als Architekt 

auf die oben beschriebe-

nen Symptome Einfluß 

nehmen? Kann man die 

Rückkehr zu sich selbst 

fördern? Auf jeden Fall! 

Denn, als Architekt hat 

man die Möglichkeit den 

Vollzugsalltag maßgeb-

lich zu beeinflussen, in-

dem man mit den Werk-

zeugen der Architektur 

bewusst die Sinne der 

Betrachter stimuliert: 

 Raumgrößen, Rauma-

nelle Psychosyndrom 

und psychosomatische 

Störungen in Haft. Be-

reits 1969 veröffentli-

chen Sluga und Grün-

berger, die für die Ent-

stehung des Massnah-

menvollzuges in Öster-

reich verantwortlich 

sind, ein Studie die die 

Auffälligkeiten und kli-

nisch - psychologischen 

Veränderungen, wie 

folgt beschreibt: 

 Störungen im Ge-

fühlsleben; Verfla-

chung der Affektivität; 

stereotypisierte, in-

adäquat erscheinen-

de Emotionen mit oft 

rezidivierenden 

Durchbrüchen (akute 

Haftreaktionen).

 Störungen im Auffas-

sungsfeld und Den-

ken; vorwiegend Ein-

engung und Verar-

mung des Assoziati-

onsbetriebes; Haftung 

an Denkinhalten 

der Definition der negati-

ven Haftfolgen, im spezi-

ellen dem “Funktionellen 

Psychosyndrom” bei 

Prof. J. Grünberger. Das 

Funktionelle Psychosyn-

drom gehört zu den ab-

normen oder krankhaften 

Verhaltensweisen, die 

unter Freiheitsentzug 

entstehen können. Es 

sind dies: Abnorme seeli-

sche Reaktionen in Haft, 

Selbstbeschädigungen, 

Selbstmordversuche, 

Psychosen, das funktio-

unpersönliche Le-

bensgestaltung.

 Kontaktstörungen; 

zunehmende Unsi-

cherheit gegenüber 

Personen und Inhal-

ten des Lebens in der 

Freiheit, libidöse Um-

besetzungen; sexuel-

le Abwegigkeiten, 

Verschärfung der 

Isolierung durch Int-

roversion. 

So gesehen macht es 

Sinn, wenn ein Gefäng-

(häufig unter dem Bild 

der Hypochondrie und 

paranoiden Verarbei-

tungen)

 Veränderungen Tim 

psychologischen Le-

bensstil; infantil-

regressives Verhalten. 

Entdifferenzieren auf 

primitive Vitalbedürf-

nisse oder Versuch 

einer erträglichen Zeit-

strukturierung durch 

Anankasmen und for-

malistisch-

GEFÄNGNISARCHITEKTUR

u.a. Diese wirken har-

monisch, und fördern 

so die psychische 

Ausgeglichenheit. 

 Farbwahl: Farbe wirkt 

immer im Zusam-

menspiel zwischen 

Oberfläche auf der 

sie angebracht ist, 

und dem Licht. Ein 

elementarer Faktor 

ist die Farbbeschaf-

fenheit, ob die Farbe 

synthetisch ist, oder 

natürliche Farbpig-

nis motiviert, aktiviert, 

aber auch private Rück-

zugsbereiche bietet. Und 

das sowohl für Insassen, 

wie auch das Personal.  

Es geht darum einen Ort 

zu schaffen, der für alle 

Betroffenen einen maxi-

mal angenehmen Straf-

vollzugsalltag bietet. 

Oder wie mir Prof. Grün-

berger sagte: "Der Sinn 

der Therapie ist die 

Rückkehr zu sich selbst 

vor der Heimkehr in die 

Gesellschaft.”

„Denn, als Architekt hat man 

die Möglichkeit den 

Vollzugsalltag maßgeblich zu 

beeinflußen, indem man mit 

den Werkzeugen der 

Architektur bewußt die Sinne 

der Betrachter stimuliert.“

S���n����p�����n�:

„W��� ��� S���� ��n-

�ig�: Umg�n� �i� p�y-

��is�� �r����� Mit��-

��i��n���“ v�� 12. �i� 

13. D������� 2023 

�� K��ig������
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zugsanstalt zu einem 

lauten Ort werden. 

Eine ruhige Grund-

stimmung, wirkt sich 

immer positiv aus. Die 

erreicht man mit der 

optimalen Material-

wahl: lärmschluckende 

Decken, oder Textili-

en, der Vermeidung 

von großen Glasflä-

chen, und z.B. wie im 

Untersuchungsgefäng-

nis in Ghent gesche-

hen: der Entfernung 

von Gittertüren, da wo 

Betriebs- und Vollzugs-

konzepte ermittelt. 

Meist kann eine Ver-

besserung schon mit  

Hilfe der laufenden In-

standhaltungsarbeiten 

erreicht werden. 

 Akustik: Zu viele Men-

schen auf zu engem 

Raum, das Auf- und 

Zuschließen von Türen 

und Gittern, das Schie-

ben von Stühlen, ein 

Radio oder drei etc. 

lassen eine Justizvoll-

Im Strafvollzug gilt, je 

zurückhaltender die Ar-

chitektur in der Farbge-

bung, desto mehr kom-

men die Menschen zur 

Geltung. 

 Material: Grundsätz-

lich können wir zwi-

schen Material, dass 

sich reparieren lässt, 

z.B. Holz, oder Mate-

rial dass sich nicht 

reparieren lässt z.B. 

Plastik u.a. unter-

scheiden. Da fällen 

wir meist die Wahl auf 

der Basis von Nach-

haltigkeit und Kosten. 

Für die psychische 

Gesundheit ist jedoch 

der Faktor der 

Materialechtheit we-

sentlich. Hält das Ma-

terial haptisch, was 

es optisch verspricht? 

Das Erlebnis von: 

sieht aus wie Holz, ist 

jedoch Plastik, führt 

immer zu einer klei-

nen Irritation, der oh-

nehin erhöhte Stress-

mente enthält. Weiters 

ist die Farbintensität, 

und das Zusammen-

spiel mit anderen Far-

ben und Materialien 

im Raum ein wesentli-

cher Faktor der Farb-

wirkung. Farben be-

einflußen das Befin-

den, und auch das 

Verhalten von Men-

schen. Sie können 

aber auch Wege kür-

zer, Decken höher, 

Räume kühler schei-

nen lassen.

Licht, und ein Gefühl 

von Sauberkeit. 

 Lichtführung, Belich-

tung/Belüftung: Je 

mehr Tageslicht und 

Frischluft, zur Verfü-

gung stehen, desto 

gesünder. Das künstli-

che Licht sollte dem 

Tageslicht angepasst 

werden, eine Kombi-

nation von direkter 

und indirekter Be-

leuchtung ist wün-

schenswert. 

level steigt, alle che-

mischen Reaktionen 

im Körper folgen. Je 

mehr echte Materia-

lien ich verwende: 

Holz, Metall, Glas, 

Textilien, desto unter-

schiedlicher ist die 

haptische Stimulation. 

Eine willkommene 

Abwechslung. So 

kann auch ein in rei-

nem Sichtbeton konzi-

pierter Raum noch an 

Qualität gewinnen. Die 

weiße Decke spendet 

GEFÄNGNISARCHITEKTUR

man sie für störend 

empfindet. 

Architektur wirkt non-

verbal und stetig. 

Demnach wirkt sie 

unabhängig von Spra-

che und Bildungsgrad.

So gesehen macht es 

Sinn, wenn ein Gefäng-

nis motiviert, aktiviert, 

aber auch private Rück-

zugsbereiche bietet. 

Und das sowohl für In-

sassen, wie auch das 

Personal. Es geht da-

 Raumnutzungsoptimie-

rung: bei einer in die 

Jahre gekommenen 

Justizvollzugsanstalt, 

dessen einstiges Voll-

zugskonzept längst 

reformiert wurde, eine 

Raumnutzungsoptimie-

rung vorzunehmen. 

Dabei werden die Ar-

chitektur und  die 

räumlichen Gegeben-

heiten analysiert, und 

deren optimale Nut-

zung für die aktuellen 

Abbildung 6: Weg erscheint kürzer 

durch die rote Farbe an der Wand 

am Ende

Abbildung 7: Weg erscheint länger 

durch die einheitliche Farbe am Boden

Abbildung 8: Weg wird rhythmisiert 

durch Farbbereiche am Boden und 

Tageslicht von der Seite

Abbildung 9: Materialwahl: Abwechs-

lung im Haftraum, Beton, Holz, 

Plastik und Textil
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her, darum einen Ort zu 

schaffen, der für alle Be-

troffenen einen maximal 

reibungslosen Strafvoll-

zugsalltag bietet. 

GEFÄNGNISARCHITEKTUR

Kontakt: 

Mgr. A. Dr. techn. Andrea Seelich 

Telefon

+420 720 028 981

E-Mail

andrea@seelich.eu

Abbildung 10: Zu viel Glas hat uner-

wünschte Spiegelungen zur Folge und  

erschwert den direkten Blick.

Abbildung 11: Ghent - ohne Gitter
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Grund, warum sich die-

se Debatten so hartnä-

ckig halten, ist, dass 

sich sexualisierte Gewalt 

von vielen anderen Ge-

waltdelikten unterschei-

det, weil sie in einem 

intimen Kontext stattfin-

det und oftmals zwi-

schen Menschen erfolgt, 

die bereits in einer Art 

Beziehung standen oder 

sich zumindest kannten. 

Restaurative Justiz nach sexualisierter Gewalt: 

Risiko? Chance?
von Claudia Christen-Schneider

RESTAURATIVE JUSTIZ NACH SEXUALISIERTER GEWALT 

Einführung

Während die Umset-

zung der restaurativen 

Justiz in Europa zuneh-

mend anerkannt und vom 

Europarat und den Ver-

einten Nationen empfoh-

len wird, hält die Debatte 

darüber an, ob diese Jus-

tizform eine angemesse-

ne Option nach sexueller 

Gewalt darstellt. Obwohl 

europäische Länder wie 

Belgien, Dänemark, Nor-

wegen, England, Wales 

und Irland bereits restau-

rative Prozesse nach se-

xueller Gewalt anbieten, 

wird weiterhin über die 

Angemessenheit, die Si-

cherheit und den Nutzen 

dieser Justizphilosophie 

in Fällen sexualisierter 

Gewalt debattiert. Ein 

gefährlich sein könnte 

(Mercer & Sten Madsen, 

2015: 17; Marinho 

Ribeiro, 2021: 95). Zu-

dem wird vermutet, dass 

die für die Straftat Ver-

antwortlichen versuchen 

könnten, das Verfahren 

zu ihrem Vorteil zu mani-

pulieren, um ihre eigene 

Verantwortung zu min-

dern oder sogar das Op-

fer dazu zu bringen, sich 

selbst die Schuld zu ge-

ben (Mercer & Sten 

Madsen, 2015: 17). Das 

Vorherrschende Be-

fürchtungen

Eine häufig formulierte 

Befürchtung ist, dass 

Betroffene aufgrund des 

informellen Charakters 

restaurativer Verfahren 

nicht ausreichend ge-

schützt sind, ihre Sicher-

heit somit nicht gewähr-

leistet ist und dass ein 

solches Verfahren daher 

retraumatisierend und 

Das macht die Situation 

der Betroffenen noch 

komplexer und die Ge-

walt oft noch versteckter, 

da nur ein Bruchteil der 

Verbrechen angezeigt 

wird (Lovett & Kelly, 

2009). Nichtdestotrotz 

zeigt sich in der Praxis 

das Bedürfnis der Be-

troffenen nach Aufarbei-

tung der Tat und der da-

rauffolgenden Konse-

quenzen, insbesondere 

nach dieser sehr intimen 

Form der Gewalt.

Dieser Artikel beleuchtet 

die vorherrschenden Be-

fürchtungen und Heraus-

forderungen, wie auch 

bereits gemachte Erfah-

rungen und deutet auf 

Schlussfolgerungen, die 

aus den ersten Erfahrun-

gen gezogen wurden.

Das Logo des  Swiss RJ Forum. Das Swiss RJ Forum ist ein unabhängiger Verein, der sich für die Verbreitung 

von Information, Entwicklung und Umsetzung der Restaurativen Justiz, wie auch der Ausbildung von RJ-

Praktikern einsetzt. Es ist Mitglied des Europäischen Forums für Restaurative Justiz (EFRJ). 

Claudia Christen-Schneider

MSc in Kriminologie & Strafrecht, 

Präsidentin Swiss RJ Forum, 

Vorstandsmitglied European 

Forum for Restorative Justice 

(EFRJ)

Es besteht die Befürch-

tung, dass die tatverant-

wortliche Person diese 

Macht nutzt, um Druck 

auf das Opfer auszu-

üben, z.B. um es zu 

bestehende Machtun-

gleichgewicht - eines der 

Hauptmerkmale sexuali-

sierter Gewalt - ist ein 

weiteres heikles Thema. 
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Sten Madsen, 2011: 55).

Die Istanbul-Kon-

vention und gängige 

Missverständnisse

Das 2011 unterzeichnete 

"Übereinkommen des 

Europarats zur Verhü-

tung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frau-

en und häuslicher Ge-

walt" (oft als Istanbul-

Konvention bezeichnet) 

ist ein weiterer Auslöser 

hitziger Debatten über 

„Frauenrechtsbewegungen 

befürchten, dass restaurative 

Prozesse solche Verbrechen 

von der öffentlichen Arena 

zurück in die private Sphäre 

verlagern und halten 

Restaurative Justiz daher für 

unvereinbar mit ihren Zielen.

straftaten im Rahmen 

bestehender Beziehun-

gen oder Bekanntschaf-

ten begangen werden, 

besteht zudem die Sor-

ge, dass ein restaurati-

ver Prozess zu Loyali-

tätskonflikten innerhalb 

der Familie oder im 

Freundeskreis führen 

könnte, die der betroffe-

nen Person weiteren 

Schaden zufügen, sowie 

zu zusätzlichem Druck, 

bestimmten Forderun-

gen nachzukommen 

(Mercer & Sten Madsen, 

2015: 17; https://

www.euforumrj.org/en/

restorative-justice-and-

sexual-violence). 

Frauenrechtsbewegun-

gen befürchten, dass 

restaurative Prozesse 

solche Verbrechen von 

der öffentlichen Arena 

zurück in die private 

Sphäre verlagern und 

halten Restaurative Jus-

tiz daher für unvereinbar 

mit ihren Zielen. Sie sind 

zwingen, an einem res-

taurativen Prozess teilzu-

nehmen oder eine Ver-

einbarung zu akzeptie-

ren, die weder im Interes-

se der betroffenen Per-

son noch zu ihren Guns-

ten ist. Solche Forderun-

gen könnten Vergebung 

oder die Wiederaufnah-

me oder Fortsetzung der 

Beziehung beinhalten 

(Marinho Ribeiro, 2021: 

97; Jülich & Buttle, 2010: 

22; Marsh & Wager, 

2015). Da viele Sexual-

als den Opfern dient 

(Marinho Ribeiro, 2021: 

95; Marsh & Wager, 

2015; Mercer & Sten 

Madsen, 2015: 17). Da-

her weisen Pali und 

Sten Madsen darauf hin, 

dass es für die Bewe-

gung der restaurativen 

Justiz unerlässlich ist, 

diese gesellschaftlichen 

Interessen ernst zu neh-

men und die Fälle öf-

fentlich zu machen -

nicht in Form von Ein-

zelfällen, da dies das 

Prinzip der Vertraulich-

keit verletzen würde, 

sondern durch die Er-

stellung und öffentliche 

Verbreitung von Statisti-

ken. Ebenso wichtig ist 

es, dass die Geschich-

ten der Betroffenen ano-

nym in Publikationen, 

auf Konferenzen und in 

den Medien verbreitet 

werden, um auf das 

drängende Problem auf-

merksam zu machen 

und es im öffentlichen 

Diskurs zu halten (Pali & 

besorgt, dass die Ausla-

gerung solcher Fälle aus 

dem Strafrechtssystem 

"dazu dienen könnte, die 

offensichtliche Schwere 

des Verbrechens zu mini-

mieren", da die Restaura-

tive Justiz "als eine milde 

oder 'sanfte Option' für 

die Bestrafung von Tä-

tern wahrgenommen wer-

den könnte". Die Gewalt 

würde somit bagatellisiert 

anstatt eindeutig verur-

teilt werden, was eher 

den Tatverantwortlichen 

RESTAURATIVE JUSTIZ NACH SEXUALISIERTER GEWALT 

die Legitimität der res-

taurativen Justiz nach 

geschlechtsspezifischer 

Gewalt. Ausschlagge-

bend ist Artikel 48 über 

das "Verbot verpflichten-

der alternativer Streit-

beilegungsverfahren 

oder Strafurteile“, der 

von einigen Ländern 

auch als für die Restau-

rative Justiz geltend in-

terpretiert wird. Bei der 

restaurativen Justiz geht 

es jedoch um etwas 

ganz anderes. Die Res-

taurative Justiz kann 

nicht mit klassischen 

Formen der Mediation 

gleichgesetzt werden 

und der Begriff 

"Restaurative Justiz" ist 

ebenfalls kein Synonym 

für "Mediation". Zudem 

basieren restaurative 

Prozesse immer auf 

vollständiger Freiwillig-

keit und umfassender 

Information über mögli-

che Vorteile und Risiken 

für alle beteiligten Par-

teien. Sie sollen eine 

„Restaurative Justiz kann 

nicht mit klassischen Formen 

der Mediation gleichgesetzt 

werden und der Begriff 

"Restaurative Justiz" ist 

ebenfalls kein Synonym für 

‚Mediation‘.“
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sehnen, die ihren Bedürf-

nissen Rechnung trägt. 

Der Schwerpunkt straf-

rechtlicher Prozesse liegt 

auf der Gewährleistung 

eines fairen Prozesses 

für die angeklagte Person 

und nicht auf den persön-

lichen Erfahrungen der 

Geschädigten. Die Be-

troffenen werden im Pro-

zess zu Zeugen und 

müssen oft wiederholt 

und detailliert über die 

schrecklichen Ereignisse 

sprechen, was retrauma-

„Entgegen gängiger 

Missverständnisse zielt die 

Restaurative Justiz 

keineswegs darauf ab, Gewalt 

zu privatisieren oder 

Gerichtsverfahren durch 

alternative Verfahren zu 

umgehen.“

teilzunehmen und mit 

einem "Gefühl der 

Scham, Hilflosigkeit und 

Verletzlichkeit zurück-

bleiben, während der 

Täter ein Gefühl der 

Macht und Dominanz 

ausstrahlt" (Europarat, 

2011, Erläuternder Be-

richt, Art. 48, Abs. 252). 

Dieser obligatorische 

Ausschluss solcher Ver-

fahren wird jedoch in 

den Grevio-Berichten 

abgemildert, indem die 

Mitgliedstaaten aufge-

fordert werden, den Wil-

len der Betroffenen sorg-

fältig zu prüfen - auch im 

Hinblick auf das Risiko, 

dass Betroffene zur Teil-

nahme an einem sol-

chen Verfahren manipu-

liert werden könnte. Lei-

der wird dies nicht über-

all so gesehen. In Spani-

en wird derzeit gefordert, 

die Restaurative Justiz in 

allen Fällen von ge-

schlechtsspezifischer 

Gewalt zu verbieten, 

was erneute Debatten 

fundierte Entscheidung 

darüber treffen können, 

ob ein solches Verfahren 

für sie hilfreich sein könn-

te oder nicht. Die Restau-

rative Justiz ist also nie-

mals ein "obligatorischer" 

Prozess, auf den die 

Konvention hinweist.  

Die Annahme ist jedoch, 

dass die Betroffenen nie-

mals in der Lage sein 

werden, gleichberechtigt 

mit dem Täter an solchen 

alternativen Verfahren 

lung stattfinden. Restau-

rative Prozesse zielen 

auch nicht in erster Linie 

auf Vergebung, Versöh-

nung und Konfliktlösung 

ab. Vielmehr möchten 

sie Betroffenen einen 

sicheren Raum bieten, 

in dem sie ihre Erfah-

rungen teilen und verar-

beiten können und Ant-

worten auf ihre Fragen 

erhalten, um so das 

Schweigen zu brechen 

(EFRJ, 2021: 2-3).

Wozu also die Restaura-

tive Justiz nach sexuali-

sierter Gewalt in Erwä-

gung ziehen?

Einer der Hauptgründe 

ist, dass viele Betroffene 

sexualisierter Gewalt 

empfinden, dass ihre 

besonderen Bedürfnisse 

bei der herkömmlichen 

Strafverfolgung nicht 

ausreichend berücksich-

tigt werden und sie sich 

nach einer anderen 

Form der Aufarbeitung 

auslöst. 

Entgegen gängiger Miss-

verständnisse zielt die 

Restaurative Justiz kei-

neswegs darauf ab, Ge-

walt zu privatisieren oder 

Gerichtsverfahren durch 

alternative Verfahren zu 

umgehen. Ganz im Ge-

genteil. Restaurative Ver-

fahren werden weitge-

hend als komplementär 

verstanden und können 

genauso gut nach einer 

strafrechtlichen Verurtei-

RESTAURATIVE JUSTIZ NACH SEXUALISIERTER GEWALT 

tisierend wirken kann. 

Zudem besteht die Ge-

fahr, dass sie fühlen, 

dass ihnen nicht ge-

glaubt wird und sie sich 

sogar beschuldigt fühlen 

(Joyce-Wojitas & Keen-

an, 2016; O'Nolan, 

Zinsstag & Keenan, 

2018: 108; Marinho 

Ribeiro, 2021; Pali & 

Sten Madsen, 2011: 52-

53). Daher empfinden 

viele Opfer das Verfah-

ren als belastend, was 

mit ein Grund sein kann, 

warum wenige Fälle zur 

Anzeige gebracht wer-

den (Joyce-Wojitas & 

Keenan, 2016: 7). Dar-

über hinaus wünschen 

sich die Betroffenen, 

dass das Strafverfahren 

ihnen Antworten liefert 

und die Verantwortli-

chen für ihre Verbre-

chen zur Rechenschaft 

zieht. Die Art der Re-

chenschaftspflicht, die 

das System anbietet, ist 

jedoch "für das Opfer 

unpersönlich, und jede 

„Die Betroffenen werden im 

Prozess zu Zeugen und 

müssen oft wiederholt und 

detailliert über die 

schrecklichen Ereignisse 

sprechen, was 

retraumatisierend wirken 

kann.“
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betroffenen Person dabei 

helfen, sich als " Überle-

bende " und nicht als Op-

fer zu sehen und ihre 

Selbstwürde wiederher-

zustellen. Während der 

Begriff "Überlebende" im 

Deutschen eher seltsam 

anmutet, enthält er im 

Englischen eine kraftvolle 

Aussage über das Aus-

brechen aus der Hilflosig-

keit und Ohnmacht und 

verweist auf die Wider-

standsfähigkeit der Per-

son. Diese Veränderung 

„Und genau das ist das Ziel 

der restaurativen Justiz, dass 

diese unbefriedigten 

Bedürfnisse auf individuelle 

und flexible Weise 

angegangen werden 

können.“

auch wichtig, dass die 

Straftat (nicht die Per-

son) von den Menschen 

in ihrem Umfeld eindeu-

tig verurteilt wird und 

dass sie nicht das Ge-

fühl haben, dass sie 

selbst in irgendeiner 

Weise beschuldigt wer-

den. Ausserdem ist für 

sie wichtig, dass die für 

das Verbrechen verant-

wortliche Person die 

Verantwortung über-

nimmt und zur Rechen-

schaft gezogen wird 

(Keenan, 2014; Mercer 

& Sten Madsen, 2015: 

10-11; Naylor, 2010: 666

-667).

Bisherige Erfahrungen

Bisherige Erfahrungen 

zeigen, dass die Be-

troffenen den Eindruck 

haben, dass restaurative 

Prozesse viel gezielter 

auf ihre spezifischen 

Bedürfnisse eingehen 

und dass die Möglichkeit 

der aktiven Teilnahme 

Rechtfertigung oder per-

sönliche Rechenschafts-

pflicht, [...] ist für die Be-

dürfnisse des Justizsys-

tems nur nebensäch-

lich" (Keenan, 2014: 21 & 

90). Und dabei wünschen 

sich Betroffene sexuali-

sierter Gewalt doch, dass 

ihre Stimme gehört wird, 

dass die Auswirkungen 

auf ihr Leben und der 

Schaden, den sie erlitten 

haben, wie auch ihre Ge-

fühle anerkannt werden. 

Für Betroffene ist es 

fühlen, erfordern restau-

rative Prozesse zumin-

dest ein grundsätzliches 

Schuldeingeständnis 

der für das Verbrechen 

Verantwortlichen. Be-

troffene erhalten so die 

Gewissheit, dass ihr 

Leid anerkannt wird, 

und sie Antworten auf 

ihre Fragen im Zusam-

menhang mit dem Ver-

brechen erhalten (EFRJ, 

2021:15; McGlynn, 

Westmarland & God-

den, 2012: 221). Gleich-

zeitig kann es ein wichti-

ger Meilenstein bei der 

Traumabewältigung 

sein, wenn Betroffenen 

die Gelegenheit erhal-

ten, in ihren eigenen 

Worten zu erklären, wel-

che Auswirkungen das 

Verbrechen auf ihr Le-

ben hatte und wie sie 

sich dabei gefühlt haben 

(McGlynn, Westmarland 

& Godden, 2012: 228).  

Dies wiederum kann 

dazu beitragen, das Nar-

rativ zu ändern und der 

ihnen das Gefühl gibt, 

einen zentralen Platz im 

Verfahren einzunehmen, 

eine Erfahrung, die ihnen 

im juristischen Prozess 

meist fehlt. Und genau 

das ist das Ziel der res-

taurativen Justiz, dass 

diese unbefriedigten Be-

dürfnisse auf individuelle 

und flexible Weise ange-

gangen werden können. 

Während bei der Straf-

verfolgung die Gefahr 

besteht, dass sich Be-

troffene wie Angeklagte 

RESTAURATIVE JUSTIZ NACH SEXUALISIERTER GEWALT 

des Narrativs ermöglicht 

zudem einen transfor-

mativen Umgang mit der 

oft tief sitzenden 

Scham, die es Betroffe-

nen erschwert, sich wie-

der in ihre Gemeinschaft 

einzubringen. Dieses 

transformative Potenzial 

ist jedoch nicht nur für 

die betroffene Person 

relevant, sondern auch 

für die Verursacher, die 

oft mit Schuld- und 

Schamgefühlen kämp-

fen (Van Wormer, 2009; 

Mercer & Sten Madsen, 

2015: 13; EFRJ, 2020: 

4). Die Konfrontation mit 

der tatverantwortlichen 

Person und der eigenen 

Angst kann die Betroffe-

nen auch dabei unter-

stützen, das Machtun-

gleichgewicht umzukeh-

ren und das Gefühl zu 

erlangen, dass sie nun 

die Kontrolle haben und 

nicht die Person, die 

ihnen geschadet hat. Es 

ermöglicht ihnen, sich 

selbst und anderen zu 

„Die Konfrontation mit der 

tatverantwortlichen Person 

und der eigenen Angst kann 

die Betroffenen auch dabei 

unterstützen, das 

Machtungleichgewicht 

umzukehren und das Gefühl 

zu erlangen, dass sie nun die 

Kontrolle haben und nicht die 

Person, die ihnen geschadet 

hat.“
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gung stehen sollte 

(Europarat, 2018: Regeln 

6 & 18). Die zweite Aus-

gabe des UN-Handbuchs 

zu Programmen der res-

taurativen Justiz erwähnt 

diesbezüglich: „Während 

die Kontroverse über die 

Angemessenheit und die 

Risiken der Restaurati-

ven Justiz bei schweren 

Straftaten anhält, wurden 

genügend Fortschritte 

erzielt, um zu dem 

Schluss zu kommen, 

dass die Restaurative 

„Eine Studie aus Neuseeland 

unter Opfern sexualisierter 

Gewalt, die an einem 

restaurativen Prozess 

teilnahmen, zeigt, dass 83% 

der Teilnehmenden mit ihrer 

Erfahrung zufrieden waren“

freiwilligen Struktur er-

möglicht es die Restau-

rative Justiz den Be-

troffenen, selbst defi-

nierte - und nicht nur 

vorausgesetzte - Ge-

rechtigkeitsziele zu er-

reichen, darunter die 

Zusicherung von Sicher-

heit, Bestätigung, Infor-

mation, Wiedergutma-

chung und dem Gefühl 

der Selbstbestimmung 

(Yoder, 2005). Diese 

Ermächtigung ist auch 

für die Überwindung des 

erlittenen Traumas von 

zentraler Bedeutung 

(Herman, 1997: 133).

Da restaurative Verfah-

ren nach sexualisierter 

Gewalt noch relativ neu 

sind, fehlt es bislang an 

breit angelegten Studien. 

Die ersten Studien deu-

ten jedoch darauf hin, 

dass die Restaurative 

Justiz für Betroffene die-

ser intimen Form von 

Gewalt hilfreich sein 

kann (EFRJ, 2021: 15). 

beweisen, dass sie stark 

sind und durch die Tat 

nicht besiegt wurden 

(Keenan, 2014: 164, 173-

174; Batchelor, 2021: 

26).  Auf diese Weise 

können die Betroffenen 

die verloren geglaubte 

Macht zurückgewinnen 

und so die Entmachtung 

korrigieren und ihr Gefühl 

der eigenen Sicherheit 

stärken (Marsh & Wager, 

2015; Why Me?, 2021: 7; 

Keenan & Griffith, 2019). 

Mit ihrer partizipativen, 

diverse internationale 

Instrumente publiziert, 

welche eine wachsende 

Einigkeit in Bezug auf 

den Nutzen der restau-

rativen Prozess aufzei-

gen. Zentral für Europa 

ist die Empfehlung des 

Europarates zur Restau-

rativen Justiz vom Okto-

ber 2018 (CM/Rec

(2018)8), wie auch die 

sogenannte „Venice 

Declaration“ der Mit-

gliedstaaten des Euro-

parates zur Rolle der 

Restaurativen Justiz in 

Strafsachen vom De-

zember 2021. Letztge-

nannte Empfehlung un-

terstreicht die Bedeu-

tung und Vorteile der 

Restaurativen Justiz 

und fordert die Mitglied-

staaten auf, ihre Umset-

zung im Einklang mit 

der 2018 veröffentlich-

ten Empfehlung zu för-

dern. Diese besagt, dass 

die Restaurative Justiz 

jederzeit und für alle 

Verbrechen zur Verfü-

Eine Studie aus Neusee-

land unter Opfern sexua-

lisierter Gewalt, die an 

einem restaurativen Pro-

zess teilnahmen, zeigt, 

dass 83% der Teilneh-

menden mit ihrer Erfah-

rung zufrieden waren 

(Gravitas, 2018).

Die Position internatio-

naler Richtlinien

Seit der Annahme der EU 

Opferschutzrichtlinie 

(2012/29/EU) wurden 
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Justiz mit der konventio-

nellen Strafjustiz kombi-

niert werden kann, um 

einige der Lücken zu 

schließen, die die her-

kömmliche Justiz hinter-

lässt, und um den Be-

dürfnissen der Opfer 

besser gerecht zu wer-

den“ (UNODC, 2020: 

68).  Dasselbe Hand-

buch hebt jedoch auch 

hervor, dass die Durch-

führung restaurativer 

Prozesse nach ge-

schlechtsspezifischer 

Gewalt zusätzliche Si-

cherheits- und Schutz-

maßnahmen erfordert 

und dass solche Pro-

zesse stets völlig freiwil-

lig sein müssen sowie 

die tiefgreifenden trau-

matischen Auswirkun-

gen auf die Opfer be-

rücksichtigen müssen 

(UNODC, 2020: 68). 

Ausblick und notwen-

dige Standards

Wenn das Ziel darin 

„..., dass die Durchführung 

restaurativer Prozesse nach 

geschlechtsspezifischer 

Gewalt zusätzliche 

Sicherheits- und 

Schutzmaßnahmen erfordert 

und dass solche Prozesse 

stets völlig freiwillig sein 

müssen sowie die 

tiefgreifenden traumatischen 

Auswirkungen auf die Opfer 

berücksichtigen müssen .“
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2021; UNODC, 2020: 

69)

Wenn solche grundle-

genden Standards be-

folgt werden, können 

restaurative Prozesse 

eine wirksame Möglich-

keit für die Betroffenen 

sein, die erlittene Ge-

walt auf sinnvolle Weise 

zu verarbeiten. Die Ent-

scheidung sollte jedoch 

bei ihnen liegen.

 Moderierende restau-

rativer Prozesse benö-

tigen spezifische 

Kenntnisse über die 

Macht- und Kontrolldy-

namik sexualisierter 

Gewalt und die Aus-

wirkungen von Trau-

mata sowie Kenntnis-

se über eine traumain-

formierte Praxis, um 

derartige Risiken in 

angemessener Weise 

anzugehen. 

(EFRJ, 2020, EFRJ, 

„Der Schutz der Betroffenen 

muss stets an erster Stelle 

stehen und ihre Sicherheit 

gewährleistet sein.“

Verfahren für alle Betei-

ligten wichtig und hilf-

reich sein können. Aber 

es sind sehr spezifische 

Standards erforderlich, 

um eine sichere Umset-

zung zu ermöglichen. 

Folgende Standards 

haben sich aus bisheri-

gen Erfahrungen her-

auskristallisiert: 

 Der Schutz der Be-

troffenen muss stets 

an erster Stelle ste-

hen und ihre Sicher-

heit gewährleistet 

sein. 

 Betroffene Personen 

sollten vor, während 

und nach dem Ver-

fahren umfassende 

Unterstützung erhal-

ten.

 Die Teilnahme an 

restaurativen Verfah-

ren muss auf einer 

besteht, die Betroffenen 

nach solchen Verbrechen 

zu ermächtigen und auf 

ihre individuellen Bedürf-

nisse einzugehen, ist es 

unerlässlich, dass sie die 

Freiheit haben zu ent-

scheiden, ob ein restau-

rativer Prozess für sie 

hilfreich sein könnte oder 

nicht. Wenn dies vom 

Staat entschieden wird, 

wird ihnen diese Möglich-

keit erneut entzogen. Die 

bisherigen Erfahrungen 

zeigen, dass restaurative 

ob ein solches Ver-

fahren für sie hilfreich 

sein könnte. 

 Es bedarf einer inter-

disziplinären Klärung 

und Risikobewertung 

der Fälle sowie einer 

behördenübergrei-

fenden Zusammenar-

beit von Fachleuten 

verschiedener Dis-

ziplinen, um die Si-

cherheit aller Betei-

ligten zu gewährleis-

ten.

 Eine gründliche, indi-

viduelle Vorbereitung 

aller Beteiligten ohne 

Zeitdruck ist notwen-

dig.

 Die Verfahren müs-

sen flexibel sein, um 

auf spezifische Be-

dürfnisse und Um-

stände reagieren zu 

können.

absolut freiwilligen 

und informierten Basis 

erfolgen. Die Freiwil-

ligkeit muss bis zum 

Ende des Verfahrens 

gewährleistet sein, 

was bedeutet, dass 

die Zustimmung jeder-

zeit zurückgezogen 

werden kann. Aller-

dings sollte die Res-

taurative Justiz eine 

frei zugängliche Opti-

on sein und die Be-

troffenen sollten selbst 

entscheiden können, 
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 Konzeption und Durchführung 

individueller Personalauswahl-

verfahren (Assessment Center) 

für Führungskräfte

 Managementtrainings zur Förde-

rung und Weiterentwicklung von 

Nachwuchsführungskräften

 Trainings, Veranstaltungen und 

Beratung im Bereich Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit (Medien-

kompetenzzentrum der nieder-

sächsischen Justiz)

 Beratung und Coaching von Füh-

rungskräften

 Informationen über Trends und 

aktuelle Veränderungsprozesse 

im Justizvollzug  u. a. durch die 

Herausgabe unseres Newsletters

Die Räume der Führungsakademie 

für den Justizvollzug befinden sich 

in der Fuhsestraße 30 in Celle. Dort 

stehen auch Tagungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. 

An Führungskräfte werden 

überall hohe Anforderungen ge-

stellt. Für Sie als Führungskräfte 

im Justizvollzug gilt das ganz 

besonders. Auf Sie konzentrieren 

sich nicht nur die Erwartungen 

Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, sondern auch die der Ge-

fangenen und der Öffentlichkeit. 

Erwartungen, die nicht einfach zu 

erfüllen sind. Wie können Sie 

vorhandene Ressourcen besser 

nutzen? Wie begleiten Sie Ver-

änderungsprozesse und initiieren 

Innovationen? Wie gehen Sie 

professionell mit den Medien 

um? Wir unterstützen Sie als 

Führungskraft im Justizvollzug 

bei der Wahrnehmung Ihrer viel-

fältigen Aufgaben.

Wir bieten an:

 Organisation von Veranstaltun-

gen zu aktuellen Themen 

 Beratung bei Projekten und 

Organisationsentwicklung

Die Räumlichkeiten der Führungsakademie 

befinden sich in der Fuhsestraße 30 in Celle

Die Führungsakademie... 

https://bildungsinstitut-

justizvollzug.niedersachsen.de/ 
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                    Ihre Ansprechpersonen für die Bereiche:       

Marketing, Finanzen, Verwaltung, Newsletter

Michael Franke Diplom-Kaufmann (FH)

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 479
E-Mail: michael.franke@justiz.niedersachsen.de

Veranstaltungsorganisation, Seminarvorbereitung, Rechnungswesen, Verwaltung

Linda Ziesmer Verwaltungsangestellte

Telefon: (0 51 41)  59 39 489
E-Mail: linda.ziesmer@justiz.niedersachsen.de

ViSdP:

Bildungsinstitut des niedersächsischen Justizvollzuges 
Fuhsestraße 30
29221 Celle
Internet: www.fajv.de

Redaktion und Layout:

Michael Franke, Führungsakademie

Titelbild:

PHOTOCASE (www.photocase.com)

Auflage:

ausschließlich als pdf-Datei, 25 Druckexemplare 

Nachwuchsfördertrainings, Organisationsberatung, Coaching

Christiane Stark Diplom-Supervisorin und Organisationsberaterin 

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 469
E-Mail: christiane.stark@justiz.niedersachsen.de

Medienkompetenzzentrum der niedersächsischen Justiz

Marika Tödt Ass. jur., Journalistin

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 449
E-Mail: marika.toedt@justiz.niedersachsen.de

         Impressum 

Nachwuchsfördertrainings, Personalauswahl, Organisationsberatung, Coaching

Kay Matthias Diplom-Psychologe

Telefon: (0 51 41)  59 39 - 439
E-Mail: kay.matthias@justiz.niedersachsen.de


